
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 

Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 

Bekanntmachung 

 
 
Die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung findet am Donnerstag, 
den 22.02.2018 statt. 
Beginn: 17:00 Uhr  
Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal   
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 02. Sitzung des 

Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung vom 
01.02.2018 

 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 4.1   Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 

Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017 

 

   
 4.2   Schutz von Landschaftsbestandteilen in der Hansestadt 

Stralsund 
Einreicher: Michael Adomeit, Gerd Riedel 
Vorlage: AN 0099/2017 

 

   
 5   Verschiedenes  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 6   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 7   Beratung zu aktuellen Themen-keine  
   
 8   Verschiedenes  
   

Öffentlicher Teil 

 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 
Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 

 

   
 
 
 
gez. Hendrik Lastovka 
Vorsitz 
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Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
 

Niederschrift 
der 02. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 01.02.2018 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende 17:45 Uhr 

Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal  

 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Hendrik Lastovka  

stellv. Vorsitzende/r 
Herr Thomas Haack  
Herr Thomas Lewing  

Mitglieder 
Herr Prof. Dr. Rupert Eilsberger  
Herr Jan Gottschling  
Herr André Meißner  
Herr Stefan Nachtwey  
Herr Jürgen Suhr  
Herr Peter van Slooten  

Protokollführer 
Frau Constanze Schütt  

von der Verwaltung 
Herr Stephan Bogusch  
Frau Stefanie Schmidt  

Gäste 
Herr Benjamin Fischer  
Frau Kerstin Jagusch  
Herr Peter Mühle  
Herr Carsten Schwarzlose  
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Tagesordnung: 
 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 01. Sitzung des Ausschus-

ses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung vom 04.01.2018 
 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 4.1   Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 

Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017 

 

   
 4.2   Ostseeküstenradweg von Stralsund über Sundhagen nach 

Greifswald 
Vorlage: ZU 0057/2014 

 

   
 4.3   Sachstand Orgelsanierung St. Jakobi  
   
 5   Verschiedenes  
   
 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 

Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 
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Einleitung: 
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung sind 9 Mitglieder 
anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgerauf-
zeichnung.  
 
 
zu 1 Bestätigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen und Ergänzungen bestätigt.  
 
 
Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen 
 
 
zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 01. Sitzung des Ausschusses für Bau, 

Umwelt und Stadtentwicklung vom 04.01.2018 
 
Die Niederschrift der 01. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
vom 04.01.2018 wird ohne Änderungen/ Ergänzungen bestätigt.  
 
 
Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 2 Stimmenthaltungen 
 
 
zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen 
 
 
zu 4 Beratung zu aktuellen Themen 
 
 
zu 4.1 Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 

Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017 

 
Herr Bogusch bittet darum, das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am 22.02.2018 zu 
verschieben.  
 
 
zu 4.2 Ostseeküstenradweg von Stralsund über Sundhagen nach Greifswald 

Vorlage: ZU 0057/2014 
 
Herr Bogusch informiert über den Sachstand. 
 
Die Variante „Brandshäger Straße“ wird weiter verfolgt. Der Ausbau des Ostseeküstenrad-
weges an der Brandshäger Straße bis nach Brandshagen ist zum Teil schwierig, da zum 
einen das Pflaster der Straße unter Denkmalschutz steht und zum anderen haben die Bäu-
me entlang der Straße Alleenschutz. Weiterhin schließt sich ein Trinkwasserschutzgebiet an. 
 
Das Straßenbauamt ist im Besitz einer vor Jahren beauftragten Vorplanung, aus der ver-
schiedene Varianten der Radwegführung hervorgehen. Im Ergebnis befindet sich ein Rad-
weg neben der Straße, in Richtung Strelasund gelegen. Allerdings muss weit von den Bäu-
men abgerückt werden, um die Wurzeln nicht zu beschädigen, so dass der Radweg nicht 
mehr innerhalb des Straßengrundstückes, sondern auf den angrenzenden Ackerflächen lie-
gen würde. Dies hätte einen entsprechenden Grunderwerb zur Folge. Die Gemeinde Sund-
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hagen kann die Kosten des Grunderwerbs nicht tragen. Hinzu kommt, dass der Grunderwerb 
nicht förderfähig ist. 
 
Aus den Gesprächen mit dem Landrat in Anwesenheit der unteren Naturschutz – und Denk-
malbehörde geht hervor, dass hinsichtlich des Denkmalschutzes ein asphaltierter Streifen 
am Rand der Straße Zustimmung finden kann. Deshalb ist die Variante „Brandshäger Stra-
ße“ vorgesehen. 
 
Des Weiteren teilt Herr Bogusch mit, dass bei der Vergabe der Planungs- und Bauleistungen 
stets die Gesamtkosten des Projektes „Ausbau eines Radweges von Stralsund bis nach 
Greifswald“ herangezogen werden, so dass die Ausschreibungen europaweit stattfinden 
müssen. 
 
Um das Verfahren einfacher zu gestalten, verfolgt die Hansestadt Stralsund das Projekt mit 
der Gemeinde Sundhagen weiter. Gemeinsam wird ein Planungsbüro für die Vorplanung des 
gesamten Abschnittes vom Teschenhäger Weg bis nach Brandshagen beauftragt. Inbegrif-
fen ist eine Kostenvereinbarung, die eine Aufteilung der Kosten anteilig der Streckenlänge 
vorsieht.  
 
Zusammenfassend äußert Herr Bogusch, dass die Hansestadt Stralsund in den nächsten 
Tagen mit der Zustimmung der Gemeinde Sundhagen rechnet. Im ersten Schritt wird eine 
Vorplanung, die bis zu einem bestimmten Auftragsvolumen unter beschränkter Ausschrei-
bung laufen kann, beauftragt. Aus der Vorplanung geht eine konkrete Kostenschätzung her-
vor, so dass der Fördermittelantrag für die Planung und den Bau des Ostseeküstenradweges 
eingereicht werden kann.  
 
Bei dem Verfahren der europaweiten Ausschreibung ist auch die fachliche Unterstützung 
durch ein Planungsbüro in Form eines eigenen Fördermittelantrages förderfähig. 
 
Herr Suhr dankt Herrn Bogusch für die Informationen und fragt, wann die Umsetzung erfol-
gen soll. Im Anschluss an den Teilabschnitt des Radweges haben andere betroffene Ge-
meinden u.a. erhebliche Schwierigkeiten mit dem Grunderwerb und der Mittelbereitstellung. 
Er erkundigt sich, ob dennoch mit einer Fortsetzung des Projektes zu rechnen ist. 
Herr Bogusch kann kein verlässliches Datum nennen. Die Kosten für den Bau sind im nächs-
ten Jahr eingestellt, allerdings ist der Baubeginn im Jahr 2019 fraglich. Bezüglich der Weiter-
führung des Ostseeradweges ist bekannt, dass die Gemeinde Sundhagen einen Radweg 
entlang der Küste Richtung Marina Neuhof in Betracht zieht. Dies scheint inzwischen in Fra-
ge gestellt, da erhebliche Küstenabbrüche zu verzeichnen sind. 
 
Herr Prof. Dr. Eilsberger fragt, wo die Fördermittel beantragt werden. 
Herr Bogusch sagt, dass die Anträge zum Landesförderinstitut geschickt und die Fördermittel 
vom Wirtschaftsministerium ausgereicht werden. 
 
Die Ausschussmitglieder haben keine weiteren Fragen. Der Ausschussvorsitzende schließt 
den Tagesordnungspunkt.  
 
 
zu 4.3 Sachstand Orgelsanierung St. Jakobi 
 
Frau Jagusch findet zusammenfassende Worte zum Sachstand „Orgelsanierung St. Jakobi“. 
 
Die Restaurierungen am Gehäuse und auch am Instrument sind gut vorangeschritten.  
Infolge der Öffentlichkeitsveranstaltung im September 2017 ist durch Herrn Wegscheider, 
beauftragter Orgelbauer, eine Bestandsaufnahme für eine detaillierte Werkstattplanung er-
folgt. Im Ergebnis dessen steht der Fund eines weiteren Teils aus der mehmelschen Zeit. Es 
handelt sich um das Register „Posaune 32“ mit entsprechendem Blasebalg, das trotz vor-
handener Schwierigkeiten und zusätzlicher Kosten in das Konzept integriert wird.  
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Der Antrag beim Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege ist präzisiert und um die Kosten 
erhöht, eine 50%ige Förderung für alle restaurierbaren Teile der Orgel und weitere 50% Be-
zuschussung durch die Herbert-Ewe-Stiftung sind gegeben. Somit sind die derzeitigen Ge-
samtkosten in Höhe von 2,26 Mio. Euro ausbilanziert, 1 Mio. Euro aus dem Haushalt und 
eine weitere Mio. Euro aus den Bundesmitteln für Kultur und Medien.  
 
Weiterhin erwähnt Frau Jagusch den Fund einer Malerei und statische Probleme, die noch 
zu lösen sind. Die Öffnung eines Deckenbalkens unterhalb der Empore ermöglicht es, weite-
re Untersuchungen vorzunehmen.  
 
Die Arbeiten finden momentan in den jeweiligen Werkstätten des Restaurierungsateliers 
„Püschner“ und der Orgelwerkstatt „Wegscheider“ statt, aber derzeit nicht direkt an der Or-
gel. Das soll aller Voraussicht nach ab März 2018 wieder geschehen, wobei im ersten Jahr 
noch überwiegend in den Werkstätten gearbeitet wird.  
 
Frau Jagusch informiert darüber, dass im Frühjahr 2018 eine weitere Informationsveranstal-
tung organisiert wird. 
 
Herr Schwarzlose schafft mit der Präsentation aus der letzten Öffentlichkeitsveranstaltung 
am 04.12.2017 Einblick in den Fortgang der Arbeiten. Die Präsentation beinhaltet eine Viel-
zahl an Bildern, die näher erläutert werden und an die Worte von Frau Jagusch anknüpfen. 
 
Herr Schwarzlose erinnert an die zwei wesentlichen Aufgaben, zum einen an die Wiederher-
stellung und tatsächliche Restaurierung des Prospektes von 1741 und zum anderen an die 
Wiederherstellung eines Orgelwerkes unter Einbezug der verwendbaren Teile der drei Or-
gelbaumeister. 
 
Im Hinblick auf die Restaurierung sind die Vorarbeiten in der Orgel weitestgehend erledigt. 
Im Ergebnis steht u.a. der auffällige Befund an Wand- und Deckenmalereien aus den Anfän-
gen des 18. Jahrhunderts. Diese sind nach einer Reinigung und Festigung sehr gut sichtbar 
und werden akribisch erhalten. Des Weiteren ist bei der Demontage des „Mehmelschen 
Spieltisches“ eine bläuliche Farbfassung, eine Besonderheit, zum Vorschein gekommen, die 
im norddeutschen Raum äußerst selten ist. 
 
Bei der derzeitigen Werkstattarbeit geht es u.a. darum, die einzelnen Figuren der Orgel zu 
sichten. Einzelteile, die in kleinen Puzzleteilen vorliegen, werden dokumentiert und entspre-
chend zugeordnet. Fehlende Teile werden mit Hilfe von Recherchen, teilweise durch Bild-
recherchen nachgeformt und ergänzt, so dass das Originalbild im Umfang erhalten bleibt. 
Der Orgelbauer ist mit der eigentlichen Entkernung und Bergung der vorhandenen Teile in 
der Orgel fertig und fertigt in der Werkstatt das Konzept für das neue Instrument. Allerdings 
gibt es noch Abstimmungsbedarf mit dem Statiker, der andere Ideen aufzeigt. 
 
Herr Schwarzlose teilt weiter mit, dass unterhalb der Orgel historische, sehr tragfähige Ei-
chenbalken, die weit in das Mauerwerk reichen, zum Vorschein gekommen sind. Auch diese 
enthalten Bemalungen, die gefestigt, geborgen und bewertet werden müssen. 
 
Das letzte Bild der Präsentation zeigt das derzeitige äußere Erscheinungsbild der Orgel. Die 
ersten Reinigungs- und auch Festigungsphasen sind vollzogen. Unterhalb der geschlosse-
nen Verkleidung existieren solide Tragwerke, auf denen sich aufbauen lässt. 
 
Herr Prof. Dr. Eilsberger sagt, dass die Herbert-Ewe-Stiftung auf den Erhalt des Namens 
„Mehmel“ plädiert. Auf dessen Namen sind alle Spenden eingegangen, er gilt als einziger 
Stralsunder Orgelbauer und weiterhin finden viele Bestandteile aus seiner Zeit Anwendung.  
 
Herr Schwarzlose verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht direkt um eine Rekonstruktion oder 
gar Restaurierung einer „Mehmel Orgel“ handelt. Der Orgelbauer „Mehmel“ spielt, neben 
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Richter und Marx, eine große Rolle in der Geschichte dieser Orgel und die verwendbaren 
Bestandteile sind im neuen Werk wiederzufinden. 
 
Herr van Slooten fragt, ob ein Kollektiv bezüglich der Namensfindung zusammenarbeitet und 
erkundigt sich im Zuge dessen über die mögliche Einbringung der Bürgerschaft. 
 
Herr Schwarzlose gibt bekannt, dass kein offiziell eingesetztes Gremium eine Namensfin-
dung betreibt. Der jetzige Orgelbauer ist inzwischen ein möglicher Namenskandidat, aber es 
gibt mit „Jakobi Orgel“, benannt nach der Kirche, auch andere, denkbare Möglichkeiten. Sei-
ner Meinung nach wird sowohl der neue Name als auch das neugeschaffene Prospekt im 
historischen Kunstwerk stets Erklärungsbedarf auslösen. 
 
Herr van Slooten betont, dass der Prozess der Namensfindung angestoßen werden muss, 
da dies zum Konzept und zur Vermarktung gehört. 
 
Herr Lewing fragt, ob der Orgelbau, bezogen auf die verschiedenen Generationen, einzigar-
tig ist.  
 
Herr Schwarzlose geht auf die Entwicklung und Erweiterung einer Orgel ein. Das der Ge-
samtbau einer Orgel durch einen Orgelbauer geschaffen wird, ist eher selten. Der Orgelbau-
er „Mehmel“ ist beispielsweise auch Bestandteil der beiden anderen Großorgeln in Stralsund.  
 
Herr Lastovka dankt für die Informationen und freut sich auf einen weiteren Besuch, sofern 
es Neuigkeiten im Hinblick auf die Orgelsanierung gibt. 
 
Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Somit entfallen die übrigen Tagesordnungspunkte und 
der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung. 
 
 
zu 5 Verschiedenes 
 
 
Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit.  
 
 
zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen 

aus dem nichtöffentlichen Teil 
 
Herr Lastovka stellt die Öffentlichkeit wieder her und schließt die Sitzung.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Hendrik Lastovka    gez. Constanze Schütt 
Vorsitzender    Protokollführung 
 



Anträge 
 Vorlage Nr.: AN 0098/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
 
 

Federführung:  Fraktion CDU/FDP Datum: 05.09.2017 

Einreicher: Zabel, Ronald   

 
 

Beratungsfolge Termin  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, zusätzliche Sitzgelegenheiten in der 
Altstadt zu schaffen. 
 
 
Begründung: Es besteht zusätzlicher Bedarf an Sitzmöglichkeiten in der Altstadt. Dies wurde 
unteranderem im Ausschuss für Familie, Sicherheit und Gleichstellung sowie in zahlreichen 
Gesprächen mit Gästen und insbesondere älteren Bürgern festgestellt. 
 
 
 
Dr. Ronald Zabel 
CDU/FDP-Fraktion  
 
 
 
 

TOP Ö  4.1TOP Ö  4.1



Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 9.3 
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des folgenden 
Antrages zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, zusätzliche Sitzgelegenheiten und 
Abfallbehälter in der Altstadt zu schaffen.  
 
 
 
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-06-0663 
 
Datum: 21.09.2017 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Kuhn 
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Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 9.3 Änderungsantrag 
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Thomas Haack, Fraktion Bürger für Stral sund 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, zusätzliche Sitzgelegenheiten und 
Abfallbehälter in der Altstadt zu schaffen.  
 
 
 
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-06-0662 
 
Datum: 21.09.2017 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Kuhn 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 06. Sitzung der Bürgerschaft am 21.09.2017  
 
 
Zu TOP : 9.3  
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017  
Herr Haack stellt folgenden Änderungsantrag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, zusätzliche Sitzgelegenheiten und 
Abfallbehälter in der Altstadt zu schaffen.  
 
Außerdem beantragt Herr Haack die Verweisung des Antrages in den Ausschuss für Bau, 
Umwelt und Stadtentwicklung.  
 
Herr Paul stellt den Änderungsantrag zur Abstimmung: 
 
Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen 
2017-VI-06-0662 
 
Anschließend stellt Herr Paul den Antrag auf Verweisung in den Ausschuss für Bau, Umwelt 
und Stadtentwicklung zur Abstimmung: 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des folgenden 
Antrages zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, zusätzliche Sitzgelegenheiten und 
Abfallbehälter in der Altstadt zu schaffen.  
 
 
 
 
Abstimmung: Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-06-0663 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Ely 

Stralsund, 05.10.2017 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 02. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
am 01.02.2018  
 
 
Zu TOP : 4.1  
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017  
Herr Bogusch bittet darum, das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am 22.02.2018 zu 
verschieben.  
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Gaby Ely 

Stralsund, 13.02.2018 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 03. Sondersitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und 
Stadtentwicklung am 02.11.2017  
 
 
Zu TOP : 3.1  
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017  
Die durch den Rundgang gefundenen Möglichkeiten für weitere Sitzgelegenheiten in der 
Altstadt sollen nun von der Verwaltung geprüft und zu einem späteren Zeitpunkt im 
Ausschuss vorgestellt werden.  
 
Da kein weiterer Redebedarf zu dem Antrag besteht, schließt Herr Lastovka den 
Tagesordnungspunkt.  
 
 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. Gaby Ely 

Stralsund, 22.01.2018 
 
 
 
 
 
  

TOP Ö  4.1TOP Ö  4.1



 
Auszug aus der Niederschrift 
über die 10. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
am 05.10.2017  
 
 
Zu TOP : 4.1  
Mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt 
Einreicher: Dr. Ronald Zabel, CDU/FDP-Fraktion 
Vorlage: AN 0098/2017  
Herr Lastovka schlägt vor, dass die Mitglieder des Ausschusses gemeinsam mit Herrn 
Bogusch einen Altstadtrundgang machen, um Standorte für weitere Sitzgelegenheiten und 
Abfallbehälter ausfindig zu machen. 
 
Herr Bogusch bietet an, vorab eine Übersicht zur Verfügung zu stellen, in der sämtliche 
Papierkörbe in der Altstadt verzeichnet sind.  
 
Herr Lastovka lässt über die Vorgehensweise abstimmen.   
 
Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen 
 
 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. Gaby Ely 

Stralsund, 24.10.2017 
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Anträge 
 Vorlage Nr.: AN 0099/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Schutz von Landschaftsbestandteilen in der Hansestadt Stralsund 
Einreicher: Michael Adomeit, Gerd Riedel 
 
 

Federführung:  Einzelbürgerschaftsmitglied Adomeit Datum: 08.09.2017 

Einreicher: Adomeit, Michael   

 
 

Beratungsfolge Termin  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine rechtsgültige Verordnung bzw. Satzung für 
folgende Feuchtgebiete zu erarbeiten und zu erlassen: 
 

1. Feuchtgebiet südlich der Deponie Devin 
2. Feuchtgebiet westlich des Deviner Sees 
3. Feuchtgebiet nördlich Teschenhagen 
4. Feuchtgebiet Andershöfer- u. Voigdehäger Teich 
5. Feuchtgebiet Auflandeteich Feldstraße 
6. Feuchtgebiet nördlich der Sparte „ Frohes Schaffen“ 
7. Feuchtgebiet nördlich des Pütter Sees 
8. Feuchtgebiet westlich von Grünhufe 

 
 
Begründung:  
Auf Grund der derzeitigen Bautätigkeit haben viele Stralsunder die Befürchtung, dass immer 
mehr Böden versiegelt werden und damit Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
verschwinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Adomeit                                                                           Gerd Riedel  
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Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 9.5 
Schutz von Landschaftsbestandteilen in der Hansestad t Stralsund 
Einreicher: Michael Adomeit, Gerd Riedel 
Vorlage: AN 0099/2017 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des folgenden 
Antrages zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine rechtsgültige Verordnung bzw. Satzung für 
folgende Feuchtgebiete zu erarbeiten und zu erlassen: 
 

1. Feuchtgebiet südlich der Deponie Devin 
2. Feuchtgebiet westlich des Deviner Sees 
3. Feuchtgebiet nördlich Teschenhagen 
4. Feuchtgebiet Andershöfer- u. Voigdehäger Teich 
5. Feuchtgebiet Auflandeteich Feldstraße 
6. Feuchtgebiet nördlich der Sparte „ Frohes Schaffen“ 
7. Feuchtgebiet nördlich des Pütter Sees 
8. Feuchtgebiet westlich von Grünhufe 

  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-06-0665 
 
Datum: 21.09.2017 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Kuhn 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 06. Sitzung der Bürgerschaft am 21.09.2017  
 
 
Zu TOP : 9.5  
Schutz von Landschaftsbestandteilen in der Hansestad t Stralsund 
Einreicher: Michael Adomeit, Gerd Riedel 
Vorlage: AN 0099/2017  
Herr Adomeit erläutert den Antrag und bittet um Zustimmung.  
 
Herr Lastovka beantragt für die CDU/FDP Fraktion die Verweisung des Antrages in den 
Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung.  
 
Herr Paul stellt den Verweisungsantrag wie folgt  zur Abstimmung:  
 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des folgenden 
Antrages zur Beratung in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt eine rechtsgültige Verordnung bzw. Satzung für 
folgende Feuchtgebiete zu erarbeiten und zu erlassen: 
 

1. Feuchtgebiet südlich der Deponie Devin 
2. Feuchtgebiet westlich des Deviner Sees 
3. Feuchtgebiet nördlich Teschenhagen 
4. Feuchtgebiet Andershöfer- u. Voigdehäger Teich 
5. Feuchtgebiet Auflandeteich Feldstraße 
6. Feuchtgebiet nördlich der Sparte „ Frohes Schaffen“ 
7. Feuchtgebiet nördlich des Pütter Sees 
8. Feuchtgebiet westlich von Grünhufe 

  
 
Abstimmung: Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-06-0665 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: Gez. i.A. Ely 

Stralsund, 10.10.2017 
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.1 Anlass und Aufgabensteimng
Das Gesetz zum Schutz der Natur und der fiandschafi im Land Meckäenburg»
Vorpommern (LNatG MAI) eröffnet gemäß 5 21 LNaLG Mev die Mögflchkem Teile vofi
Natur Lmd Landschaft durch Rechtsverordnung 13,3. zumNaturschutzgebiet (N86). Land-

schaftsschutzgebietaüse), Naturdenkmal '{ND} oder Geschützter: Landschaftsbestandtefl
(GLB) "zu erklären; Das Verfahren für die Unterscrxuizs’tefluhg ist, im ä 30 LNatG MLV
geregeit.

Die Hansestadt Stratsund sieht auf Grundlage fies 521 L’NaiG rar-v vor, folgende Berei»
cha ats Schutzgebiete auszuwx’aisan und sie somit dauerhaft zu sichern:

Q Feuchtgebiet nördlich des püfler Sees
v Feuchtgebiet Arnöershofer und Voigdehäger Teiche

o Teichg‘ebiet Wiesanmoor'

a Feuchtgebiet nördäch Tasche-mager:
n Feuchtgebiet Langencicrfe’r Bruch

in Vorbe‘reitUng der Schutzgemezsauweisung wurden für die Feuchägebiete nördlich des
Futter Sees, Andershofar und Voigctehäger Teiche, nördiich Temhenhagaa und fördere;
Taiqhgebtet Wiesenmmr beraiis iandschafwökalogische Studien ararbeite’t. Sie bitden
die: naturschutzfachliche Grundlage für die Unterschutzsteilung indem 8:hutz2weck‚
Erhaltung)er und Enmäcklungsziele sowie varschläga für die Festlegung der Gebieisgren»
zen erarbeitet wuräen. Für das Feuchtgebiet Langendorfiar 8mm liegt derzeit eine Gen

'fährdungsabschäizung im Zusammenhangmit dem Bau der Ortaumgefiung Stralsuna‘ V.
8A Te‘irabsc‘hnitt v.2 vor.

’Die, Aufgabe der variiegenden Studiea besteht zum einen ciarin, in Anpassung an die oben
genannten Iands’ch’afisökoäogischex} Untersuchunger} für das Esuchtgabiet Langehdm»
fer Bruch

o den Schutzzweck sowie die Erhammgs: und Entwicklungsziele und die Schutzgaa
biafagranzen festzuiegen sowie

die von der‘Schutzgebiatsauswaisung betroffenen Flurstücke: und die Eigenfumsvmr
hästnisse festzusieiien

Fiurstüctra und Eigentumsverhäitnässe sind auch für das Feuchtgegsiet Andershm‘erund

Voigdehäger Teiche zu ermitteärr.

Aufgrur‘sd der landschafisäkologischen Charakteristik der flinf Siotopkomp‘lexe sowie der

Schulzwürdigkeit und ‚bedürftigke‘äi ist im».zweiten Teii der Studie in Abstimmung umii der
UnierEn Naiurschutzbehö’rde diia geeignete Sshut'zkategorie auszuwählen und zu bis.

gründen.

Eumwelzflaa
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2 Schutzzweck, Erhal‘ftmgsw und Entwicklungsziele für das Feuchtgebiet
.Lange‘ndorfer Bruch

2.1 Kurzcharakteristik des Gebietes

Das Lan‘gändotfer Bruch ist ein van inäensiv‘ genutzlem Ackerland’ sowie einer Kleingarv
tenanlage umgebenen strukturgeicher Moorkomplex (vgl. Abbildung 13‘ Es ist durch eine
Vielzahl natumah: und charakteristisch ausgeprägter Röhrichfe und Säggenrlede sowia
Weidengebüsche gekennzeichnet. *Heworhebenswen ist vor allem ein ausgedehntes.
viäalea Rfspanseggenned mit mächtigen Seggenw‘ßuiten.
lm zentrum' des Binlapkomplexes befindet, sich als Besonderheit ein kleines meaolrophä
saures Zwischenmoon das aus hydrologisoher Sicht, als Kesselmmr einzustufen 1524 Die
geringe vertikale Ausdehnung der Tndmoasdecke van 0.2 m weist darauf hin, dass die
sedentäre Entwicklungsphase noch nicht sehr lange anmalen. Dominiaren’dar Bloloptypdes Kesselmoores ist das Gehölz»! Gebüfich’smdium der äauervzllvischenmoore. in
zusammenhängenden gehölzfrelen Abschnitten {ritt das Torfmonsfieggemfgd auf; Den,
Randsump! bilden in Erster Lima Sumpffamwöhmeädengebäsche.
Trat: eahebllcher ‚anthrapagenar Verändemngen selngs Ein’zugsgebietes Ist das Moor
ganzjährig vall mit Wasser gesällig; Bislang findet keine nennenswene Durchlüäung des
Tarfkö’rpera statt, 30 dass das Wassenegime als ‚natumah einzustufen, ist Leöäglich Im
öafllohan Teilist bnl ‘Enbmässemngslielen von ca‘ 25 bis 45 cm Ende! Vegetationsperlode-
eine mäßige anlhropogene Üherformung des Moorwasserhaushäites erkennbar.

An den ümlogääcfi wertvollen Standort grenzt im Süden eine Kleingartenanlage, wobei
sich, zwischen Moor und Kleingärten ein 2.1", schmaler. stavk eutmphlerter und mderalin
sieder Geh’ölzsavm befindet. MaasiveAblagerungen von Gartenabfällen, Bauschutt und
anderem Unrat, dia weil in dieser: Gehölzrsaum hineinraichen‘ bilden eine amslzuneh.
mende Gefahr für das mesolroph—sauna M005"

Ein nicht zu unterschätzende-s Gefahrenpotenzial ‚resultäeri auch ans einer ‘welteran.
möglichen Verringerung des Wassereinzugsgebäeles sowie einer Erhöhung der Wasser»
enfnahme durch die Nutzer der Kleingartenanlage.
Nördlich. östlich und westlich grenzt intensiv genutzäes Ackerlandan den Niedarungsu
rand. Eine Pafi’erzona ist nicht vorhanden. so, dass. Nährwund Schacisloffa nahezu iurlgew
hindert in das Feuchl'gebiet eingetragen werden.

mm“..- „.‚M.



Umweilf’ian

,

'äx’iäääSc‘autzgebieisausweiwg {in im Bsfngp'apmmxg in dsngianseslad! summa

„man:
- b -— Grenze das namzwkvn 56m

Grenzegs despoten2593563 ‚Sääuizgebiefes „Langendorfef8mal)"Abbildung ‘I:



Schutzgebästsausweisungw fi‘mf Siohpmpiam in de: Hansestadt Smisund

2.2

Die Besiancfisanalyse des Biotogkompiexes .Langgndoifer Bruch,” hat ergeben, dass es
sich um aine'n Standort-handelt, dersewohl aus haturr’äumiicher Sicht aus auch aus: Sichtdes Biotop- und Artenschuizes unbedin‘g: aEs eräaaiienswert und schutzmürdig einzusmfen
ist. Die Notwendigkeiä einer Umarschutz‘stenung resultiert zum einen aus dem hohen
naturschutzfachifoher: Wert, zum anäeren aus denBelasmngen und möglichen Beein»,
tiächtigüfigefi. die» vor aiiem von der unmitteibar angrenzenden Kleingadenänlage aus-
gehan, aber auch aus diffusen ‚Siofiefmt‘ägen der intensiver: iandwirischaftlichan Nuüungreauitieren. Der Zweck der Unterschutzstelfung lässt sich daher folgendermaßen forma»
‘äi’eren:

1.

Schutzzweck

Erhaltung aina‘s intakten, natumahen. mesotmph
angrenzenden eutrophenx Randsumpfes

‚sauren Zwischenmoores sowierdes

Erhaltung der charakteristischen Vegetation subhycirischer und sumpfige‘r Standorte

Bewahrung und Verbesserung der Lebehsbeälngungen für seltene: und bestandsbe—
drohte. ‚an die extremen standortvemästnisse angepasste Tiemrten

4. Abwehr bzw. Reduzierung schwächer Einwirkungen wie Nährstoffeinmge, Verkteia
narung des; Wässereinzugsgebiaies unci Enwääsewng

2.3 Erhaltungsa und Entwfickiungszieie

Nachfofgend wea'dan für die achutzgüter Klima, Boden! Reties‘, Wasser. Siompe/ Vageta»
tjun. Fauna s.qu Landschaftsbäd im Bereich des Momkor‘nplexes „Langendorfer Bruch“
die Erhaltungs» und «Enwcksungszieie festgelegt:
«Klima

Erhanung und Enäwicklung der Ksima» und ‚Lufnregufstionsfunkticn der Niederung im
stadtnahen Umland von Straiauncä

Bindung klimareievamer steife in wachäenden Taden

Kühiung der badennahen Luftschicht dech Anfeuchtung über wassergesättigxen
Mwomrealen und KieingewäSSa-m

finden!Relief

Erhattung to‘rfbitdender Moorareaiec

a Initiierung des TorfiMaChss-wms in hislang terfzemenden bzw; nichttorflaiidenden Areah
{an insbesondere im östlichen Tei! 66:3 Bietopkompäexas „Langendorfer Bruch“

o Akkumulatißh von Nähmoflen in wachsenden Torfer’x

a Erhaltung der mssotreph—sauren Nährstofivemäiinisse im Zentrum des Moores

w:

5:25
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Erhaltung und Entwicklung Schwach entmpher Verhältnisse im übrigen Teil'des Mao»
res

Ethaltur1g des natüyiiohen Reliefs in ‚der Niederung
Wasser

v

a

Erhaltung: subhydrischer‘ und sumpfiger Moomreate zur Sieharstellüng des Torf-
wachsiums

Eniwiokiung Distang etwas ‚52:;ka entwässerter Mombereiche zu ständig Wasserge?
sättigtEn stammten wobei eine qußfiächige Überstauung der mesotmph-sauren
und schwach eufmphen Bereiche mit nährsmfireichem Fremdwassar jedocsh unbe»
dingt zu vermeiden ist

Emanung der_na{umahen Kreingewässer

Bfatope/ Vegeiai‘c‘on

l

0

Erhaltungwund Emwäckiung der charakteristischen Vegetation des mesotmphvsauren-
Zväschanmoores

sukzessive Entwickiung nicht torfhitdender Röhrichte sowie Hoshs‘raudenflu’ren ‚feuch»
{er Mom und Sumpfsxandmte im östtichen Teil das Bistopkdmplexes zu torfbitdarsden
Vegetationsätmkturen

Reduzierung des Bestandes an Moorgehöizen zugunsten io‘rfbilciender Seggenfiede
Fauna

o Erhaltung und EntWEcklung der Lebensräume im Amphibien, insbesondare der Klein»
'geWäsa’er Eis Leichpiätze sowia der Gehöäze und Hochstaudanfluren als Sommerla-
bangw und Übewinterungsräume
‘Emait und Entwickiung der Lebensbedingungen van Vegetarier} der Feuchtiebensh
räume, inabesundere von Spmpfmhrsänggr, *Rnhrammen Teichmhrsänger‚ Blessralle
und Teiafimne

Erhaltung und VerbeSSerung der wbansbedingungsn insbesondere für an me-

soimph—aaum, subhydrische Standortvemäitnisse angepaaste Wirbellose

Landschaftsbild

o Elhaitung und Entwicklung eines natumahen- Landschaflsbestandieiäs in einiam initänv
siv genutzten stadtnahen Landschaftsraum

Minderung von Landschaüsbeeinträshfigungen dumh .Abiagerung ‚von ‚Gartenabfällen,
Bau schulL Hausmüß im Randbereich des Mocrkampiexes

äfi
Büveitf’lan
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2.4 Eegglung von Schuizmaßnahmen

Schutzzweck sowie Erhaltungs“ und Entwickfuggszieäe erfordern eine Reihe von schutr;
maßnahmen und Festiiagu‘nge‘n.k die mit der Schutzveroru’nung geregelt werden sollen
Grundsätzlich sind alte Handiungen verhüten die den Charakter des Gebietes verändern,
Folgande Schutzmaßnahmen und Festiegungen sind darüberhinaus zu üeachtan;
U

o

Verhindern des Absinken des Wasserstandesi Affe Maßnahmen, die zum Amin-
Ren das Grundwasserstancies im Meerkomplex „Langendorfer’ Bruch" führen, müssen
verhinderä Werden. Eine weitere Verideinemng des Wasserainzugsgabbläs durch
bauriche Veränderungen ist unbedingt zu vermeiden. Däe genehmigungsfreie Ent»

nahme von 2.1300 m’aus dem Oberflächenwasser des Moorkomplems durch die un'v

mittelbar angrenzende Kreingartenaniage frohes Schaffen“ dem” nichterhöht werden.
Zur Optimierung des Wasserregimes seine tier Wasserstand Im schwach entwässerw
ran, ösiiichs‘n Teii des Feuchigebietes um maximai 0.3 m angehabenwerden. Daau
ist da's Vorhandene Einlaufbauwerk der Rohrleitung zum Graben 312 entsprechend
nachzurüglen bzw zu erneuern. Höhere Stauzieie sind jedoch nicht anzuslreben. da
Sie zu ainar grundiegenden Änderung der Strömungsverhällnissa Im Moor führen
könnten. Dabei kann nicht ausgeschiossen werman. dass nähratoffreiches Wasser
auch in den mesoirophan Bereich getan’gl, was jedoch in jedem Fa}: auszuschließen
ist.

Lagerung vom Gartenabfällen, Schutt, Hausmüll und anale:er Unrat: Um ‘da‘s

Moor vor Stoffeint‘rägen zu schauen ist die Abiagerung von Gananabfälßem Sühutz;
Hausmüll und anderem Unrat zu verhindern. Das Weiteren ist KIainriarhaitung, Uün»

91mg. die Anwendung von Pflanzenschutzmittmn, das Pariser: von 1mm, das Einbrino
gen von Pfiahzen und Tieren sowie die ärri‘cmung bauficlzer Anfagen tm Übergangs-
hereich zwischen Kleingartenanlage sowia Moorkompiex zu unterfiassen. Es wird

empfohlen, zur Abgrenzung der Gartenaniage einengaun au setzen. «“5
“

Anlage eines Pufiarstmäfeas: Zwischen inte’nsivvgenuizlem Acker und M’oorkom plus“)?
„Langendorfer Bruch“ ist ein mindestens 1€) m breiter Pufferstreifen anzuiegen so

dass der durch {I‘m landwiüschaftiäche Bewirtacbaftureg badingte. diffuse Sibffeintrag
dem!th reduziert wird.

Weiterhin istrinnerhaib des Moorkompiexes Folgendes, nicht zuzurassen:

Bodenbestandraiie abzubauen. Aufschüttungen. Abgrabungen und Aufspmungen
vorzunehmen

Wege anzulegen oder Leiiungan jegiicfier Ar: zu verlegen

üauiiche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten

Herbizide, Insekfizide oder Düngemittel anzuwenden

r?
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a den Mostkompiexzu betagten Pflanzen oder Tiere zu entnehmen oder anzubringen,
zu Zaren, zu Sage‘m undvofx’enes Feaer zu entzünden, Hunde frei herumiaufen zu las-
sen

Ausnahmen und Befreiungen‘s‘ind in eina‘r Schutzgebiatsvemrdnung zu regeln. r-

3 Eigentumsverhälmisse dar potenziellen Schutzgebieie „‚Langendorfer
Bruch“ und „Andershofer und Vogdehäger Teiche“

Die Eigentumsverhäimisse der beiden, _poienzieäien' Schutzgebiet wurden unter Mitwir»
kung des Kammern» um} Liegenschafisamtes der Hansesstadt Stralsund' so weit wie möga
Iich ermitteln Das“ Eigent‘ümewerzeichnis ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Tabetlc 7: Ebentümervemeicimis des Feuchtgebieies Langendoafer Bruch

_

Gamarkvna Grünhufel Flur 2

' Flurstück Eägantü‘mar

i
G Lahd Meckknbutgäbrpommm über Landgeseilscheil MM mbH. 'Ländenafliae 2, 1906? Leezen

_8 Bundesrepubiik Deumchland {Bundeaünanzvemakung} über {Bundesanstalt für immabillenaufl
gaban. Kap‘emäkuastr. 12%. 58037 (€08ka

E
Bundesragmiik Demamland {B:xhdasfinamawatiung) über Bundesanstait 10: immobifmnau’f.

Tabßlle 2: Eigenmmervemeimnis das Feadztgaöfetes Andershafer und Voigdahäger
Teiche

L QM

WM

Gbmm‘kurxg gpälgänwimgml
L

Flurstütk
w’

”mm

L

Eigenämär
'

w

103 mmestam Stäflsumi; Aue: Markt, fsäm‘filäisund
m

I 104 HaifE‘SEQGQ {ggäundj A126? MESL 18439 Strafraum

10.6 y HanäaisfiiiStfalsuggi 13439 Sträsumtl
igäfi ljgnadswdt gütig; 3:13: 8439 51922301113

wumwmmflflh“

g 10!;
m Hauses:an35531536: 9&9: Markt. 18439 ‘Sü‘aiSu‘nd

w

M V 1L?! 53393: 95953536; Aatiiggsggagss Sträismf!MMMMMMWWWMWWM

} 1 10 H23Markt. 184335Ravsmd
b
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E:

“i Kaum. äafgwüsa agn; Koläetßnkg mm. igiaß; Greiismxlder Chaussee 81d. 18439 Stmtsund

357/3 “j Sunditot Greifswaiögr Chaussee 616. 18438 Straßsung:w_:ww
'

1353/3
y

Badhek Edilh‚ gegfcicmg: I‘ma-Feuchzw‘angetsSb-aße S’ia‘ 284355 Stralsund

y

„J
final-4 iKrabs. Horst; Heideweg 1:1 Dägeling

L mm
y

v

u

„wh„„„_‚i39 IHansesmdt Strammi; Ami-Mama {B‘sßsk—Siraizumi
y

5mm, Günther, 50mm Regma‘ geb, Fischer:\Andershofer Ufer 7a. 18439'Slmlsund J4fo 1 Kamm-Jürgen. Kasqh. (Stamm, geb. Qeigmanfi: Andemho'fer Ufer 3. 18439 Siramznd
‘

\

13m1? Po rächen Margina, geba Kahn
y

n 46! 16 Mlicowski. .90an; Andershofpr Ufer 5. 58433 Straisundn Gburek. Jan. Kronswinkei 5. 10435

w M Straisuaq '
um _ y

V

40/ 23
d

Rüge. ‚Gabriejefgggfgägbmflifiüss Datiefifindewhofer ugar 72'. 18439 ‘Sfraisund

45‘

y

{Bub}; Klagf;83hl.y Chriwsl; geix Hemigaflkndershater Ufer1w39'8fiäisund _

es fiHehäke. We:andevshofe{Ufe(21.184395kmlsund L

47 May. WM; Andershofer Ufer 23, 155439 Siralsund
«

48 Si‘anke. Rgglneg 9m Teggääianke. Wsmer. Andershnfar memä. 18439 38211311011

F49 Kamen. Bettina Kulisch. Hans—JoachßnMndarsäofc; Ufer2?‚ 13439 Simisomi

50:14 ‘ Hanseatadtßüaisuna; Älter Markt, 18439 Stralsuncf
V...

w...“
v

„W

70/9 Reihe. Hurst. Reihe, Kamm geb‘ Niemann: Alm Gärtnerei 3, 18439 Slraßurxd

126
‘

Deutscm Bahn AG; Holmsflcmfimßg 1?, 10127€: ‚81min
_

‚

128‘ Drews‘ Anitax ‚geb. Hohensce, Rohda, ingsrborg, geix Ürms, ”Fresken Ursuia, geb; mews‘;
Aqdetahofer Gorisüaße 11.48439 Straßund; Mailar. Gabriekfzigeh 53mm; {metbflck 4‘ 15439

‚

Strala’und. 0mmx Klausnoiete'n Dxem, Deieef k

„m.

‚129 fiabe. «Neigen Ruabe. Hartmut: Pfömemag 13‘ 31m; München ‘

130 Raabg‘ Neigen Ra’aba Harmwt: Römerweg 13, 811:?9 München

1,31
y

Hansestadt Skal'summller Markt 18439 Slra‘isumfi

132 Hagen; Autei Heimen: VaägdehägerWeg S: 18442 Wenäorf

153 Eggam Johannes; W mm Weg i. 18442 Neu Lüdershagen
155 Pudazsx. 3519: Lageräkaße 3,18435 summa

155
U y

Hagen. Aurel Heinrich; Voigdehäger Weg 8; “3442 Wender!
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44 Hansestadt Strglsund; Alter 33m. M439 Slralsund
„M. ‚4.... ‚w-

. —„x
r

... .m...‚m‚..„r

anmut; summa: ‘Reswixh‘q geb. Andem Voigdehagen 9. 18435} Straisund

4612 316V)Efiä26„ Hartmut; Skfiwesand. mehm geb. Anders, Voisgdehagen 9; 13439 Slralsund

4?
W fiankefilozbefl: Voigdchagen 12x‚18439 Siralsund

_w mm

49
“um V;

Hansesiadl Skalsund; Aäeflirfg 28439 Si’raiwfgggü “Aufl—M

k Eansesiadt Sk’aisuäd: Niet Markt. 133439 SträEsund
‘

i { Hänmtad! Strat‘suvzldifxna: warf. 18438 Snaxsuna‘,
‚L y _M

lag: Hansestadt 89315335: aitärftwamt. *1 €339 Smrwm
älöwasandpkaflmqt: Stämsand. Roswitbs, geb. Anders.‚ Voigdehagen 9. 18489 Slralsund

Hansestadt Straismd; Alter Markt, 184339 81%!!sz

l 55
'

Hansesmm smxsm’; mm: Markt, 281'139 Strafsund

‘ Hanaestapit Stmtaund; Atler Mam 18439 summa,

‚ Hansestadt Süeiguad: Mm Made, 18439 Stralsunö

Gemacht: Bahn AG; Hpgmarklstraße 1?. 10:?9 {aerlin

HE: fiaestadt Simlsund; Alter Markt. 18431) Straäamd

Hansestadt Straasund: Aflcr Markt, 1843981raiaund

Kirchengemeinde Voigdahagen

Kithengemeände Voigdehagan

Kirche vo‘xgdehagen

g Hanseszädt Slraäsund; Nlüfi Markt; 1:34:39 Strafsumi

Land Mecklenmfgv‘larpomem über Landgesenschan MAI mm4, Lmd‘engälee 19087 Laezen 1TMIZ g Hansesiadl Straäsund: Nie: häsgki. 18438 Siralsmd

Ä

man 1 Hansesiädi’straisunö; Nie; mm, 13x239 summa
.„‚„„..„_„.._T

I ‘

“35:2 Hanseslam Strafsnnd: mm; Marm‘ 18439 ‚Staatsan

105.!3 i ‘Hans'esiadi Strausund: Räte: {91mm, 184m} 811’315qu
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f
Hansesfad’i Sira‘smd: Akte: Markt 58613 Siraäsunü

Hänsegtgdtßkmisnndßfler Mama 13439 SträISund

_Hansestadi Straisund; Max Markt. “18439 erälsund
‘uiliinsssfiädt‘smlsund: Eier Markt! 13439 Skalsund

ifianseatadt
Slraksund; Pike: Markt, 18439 Strafsvnd

Hana’egtadt Srrammö: Ms: Markt 18439 Straisund

Hanacstadt Sir‘aisund; mm Mafia. 18439 Stmlsund'

Hangman; summa; Aäer merkt. 16439 Skalan.„.....„__„_„.__„_„__„„„„.‚1
Hanaesmdt Suaisund: Nie; Mama 1234:39kstralsgäd
Hansestadt Straßvnd: Aue: Markt 1,8435} Smtsund

Hansestadt Straäxsund: Aue: Mann. *i 8439 Stralsumfi

Hansesladt arrawumj; älter Markt. 18439 Straßqu

Heaaesfiaefl Stfaisund; Alter Maria, 18‘539 Strafsund
_WWWWW

Ü

Hansestadx Siratsund; Nter M9022. 18439 Summa

10915 {Hansestadz Strauß-und; After Mach. 186739 Simisund

i Lemhardtr, Frank: Neumähien 13, 22763 Hgmburg
Laahhardt, Frank; NEUMÜNGU 13. 22?63 Hamburg

Hansessadt Stxalsund; Alle: Markt. 18439 Stratsund

Hansestadt 81misund: Mer Markt {8439 Stratsund

””“‘“"'”"T

Hansestadt Straisund: [User Maxkf. 18438.81mlsmxd
’

Hanseatan Simäsund: Aster mm, 13439 Smtaund

Pnhardtwlirankafieumühlen 13. 22m3 Hamburg

Legggi‘ Wg); Wien t3, 22763 Heminth

Leonhardt‘ ank: Neumühißn 13. 22YG3'Piamburg

Leonhardt. max; Neumühien 1:3 22m Hamburg
x

_„{_.
I

Hansestadi‚Skalsumi; Nie: Markg 38439 Siralsuad

Hansesiadt Strazsgund: Nie: warm. t8439 Skaisund

WWWWM
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4 Rechfli‘che Grundlagen zur Ausweiszmg wir: Landschaftsschutzgebieten
und Gast-‚hüizten Landschaftsbesiandtieäen

Landschaftsscfiuügebiete (L86)

Nach ä 23 maß M-V sind LSG Gebiete, i'm/denen ein besondmer Schutz von Natur und
Landschaft

e ‚zur Erhaltung Wiederhersteltung oderEntwicktung der Funktionafähigkeit das Natur»
haushaffes oöer der Nutzungs- oder Regenemtionsfähigkeü der Naturgüier

“ ‘angmnd der Väeifalt. Eigenart wer Schönheit des Landschaftsbiides oder

v wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung
erfor‘deriich ist, Gebiete. die diesca Eigenächafien und Funktimen erfüia’an. können. durch
Rechtsverordnung der Ünteren Namrsclxufzbehörde zu Landsgbafisschutzgeöiaten
0.86} e‘rkiärt werden. in einem Landächafisschutzgebiet sind alie Handiungen verboten.
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzme zuwider»
kaufen,

Jeder der genannten Schutzzwepke allein reich zur Auswaisuhg als {86.3113, wobei in
der Regel mahrera gleichzeitig veäolgt werden. Eine Schutzausweisung als L188 ist
aflerdings nur zuiässig, wenn sie zur {Einziehung eines Ode; mehrerer der zur Veäügung
stehenden Scäuizzwecke erforderlich ist (GASSNER et ai‘ 2003). Damentsprachend
muss unäer Würdigung aäer Umstände geprüft werdan‘ wie sich das Gemüt—ohne L86.
Ausweisung entwickeln würde. Ist bemäs eine Schädigung eingeimien odereine Gefähr-
d’ungabsahbar. so ist eine Schutzgabäetsausweisung berechtigt

Bezüglich derkGröße eines auszuweisenden L86 gibä es keine Minüesävorgaben. Suwo‘hl
Sehr kiäinfiächiger als auch assgedahnte Teiie der Landschaft kämen. als LSG ausgewie-
sen werden

Geschützfe Landschafisbesfandreik {6&8}

Nach 5 26 LNaxa M-V sind 8L?)‘Lamm51afisiykastzamcitefleä deren besonderer Schulz aus

folgandgn Gründen eäarderiich ist:

sie dienen der Sicherstefiung‘ oder Entwicklung. der Funminnsfähigkeiä des Naiurw
haushaitas

sie Weiser; Bedeutung als Lebensstätte gefährdeter Wädzeiaender Tier- und Pflanzen.
arten auf

sie weisen eine außergewöhnliche Entstehungsgeschichte oder ein besonderes'

Eiefam’

H

äummman



Schuaggabielsaesweismg für im Bäsmplgamplexe In der mns’sslzdl Summa

n sie dienen zur Belebung. Güedemng oder Pflege: des Orts- und Landschaftsbildes.
zur Verbesserung und Erhaltung riss Kieinküma’s oder zur Abwehr schädiicher Einv
Wirkungen.

Landsqhaftsbestan‘dieifei (Sie diese Eigenschafien und Funktionen erfülien. können durch
Rechtsverordnung dar Unteren Naturschutzbehörde ‚zu Geschützte-n, LandScthtsbe—
standteiten gafklä‘rt werden. Der Schutz kann auf den gesamten Bestand an Bäumen.
Hecken, Scieinen Wassefiiächen eic; erstreckt werden.

Eine SchutzgebietsaUSWeisung 80m9 immer nur dann ‚erfolgen, wenn zu befüychten 532,
dass—die mit dem ünjeki vemundenen Schutzzwecka ansonsten nicht erre’ichtwerden.

Die Beseitigung von‘GLBx sowie afle Handiungen, däe zur Zerstömng, Beschädäglfng oder
Veränderung führen, sind verbauen.

Ähnlich wie bei Naturdenkmalen handeii es sich bei üer Schumausweisung von GLB
nicht um Ftächen» sondern um Objektschutz, auch wenn das GLE} eine gnößere Fiäche
einnehmen kann In der Regel umfasst die Schutzkatego‘rie Landschaflsausschnitte bis
zu ca, 5 ha Größe (BLAB 2905). Die Anforderungen an dierQualität sind zwar geringer als
an jeneßer Naturschutzgebiete. die Schutzwirkung entspricht aber aufgrund deskab‘soäu—
um Varänderungsvarbotes weitgehend jene; der Natumqhutzgebäete (BLAE 2005}.
GLE! sind Beatandäeile der Landschaft. die aus ihr individuaiisäerbar hervorgehen {GASS—r
NER et 3L 2003); Es muss sich dabei grundsätziich nicht nur um ein Objekt handehä.
sondern die Schutzkaiegczrie kann auch Objektgmppen umfassan. Auch: die nähere

Umgebung kannin die Schutzausweisung einbezogen werden. Wichfig sind jedoch die
klare Abgrenzbarkeit gegenüber der Umgebung. Das zu schützenda Ensemble 36|! zu,

dem den Charakier eines Unikats aufiweisen.

Grundlegende Gemeinsamkaiten und Unterschiede beide: Schutzkawgorian sind in

folgender Übersich: zusammenfassend gegenübergestein.

Tabeflea Gegenüberstellung der Sciwtzkaiegoriaa „Landschgfi'ss‘oäufzgebiäf“ und

„GGSG’IÜfZiGI’ Landschaftsbestawfejf

’

Snaimmenrdes Fiächensthutaes v

<

Schutz eine: ganzsa Landscha‘ftsaas»
"I s'ehnittias

g.

Landschafisachuizgäpizäi ‘

y

’ ‘agsgmmLanasähääpgsinigdw
g inszmmanä desabjeklsmmzes (umkeun

der Landschaft) - Schutz e‘rnes Objektes

ade: 831’364 Objektgmppe

lütägqfld

‚ Ausweisung (auf: r Untere Naiurschuizbehöma Untere Naturs‘chutzbenörde

Fiäche’ngröäe L,
'

4

_« nichi vmgegabem Spannen von kiäin-
L

nicht vorgegebem’aber in der Rege?
bisscfir großflächig

_ kteksnämsg‘ (nicht r» s ha)

Schuliwe’ck
x

drei Schutzzwedke. von denen ieder * väar Schuizzwe‘cke, von denen jeder

L
einzelne zur Ausveaisung ausmichi einzeSm zuräuewei‘snng ausrein

UmWEIIPlacx
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Lanässtigfisscägizgghibt ‚_ gwcßmrwndsnpgagtjäsiapäiäu
Auswälsung *

nur wenn Gefährcimggder Schutzzwe« nur wenn Gefährdung dervsdiuizzwec'ke‘

cke zu uefümizien ist 06er Schädigung zu beiürchien ist oder schädigung bereiis
_

‘ {bea'eiis eingetretan ist esngeimten 551

Restfikchtäq \

’

i Verbm aiier Handlungen, die des}
y

'absoiutes Verändemngsverboi
Charakäer dee Gebinies varänöein

:
oder dem Schutzzweck zuwidegiaufen

ääUmweiiEian

5 Answahi der geeignetgnfichutzka‘ixgorie

5.1 Methodisches Vorgehen

in den folgenden Abschnitten erfnigi iabaiiarisch die AusWaN und. Begründung der für dia
fünf zu schüizenden Biotopkampiexe geeigneten Söhuizkaiegcria Zunäbhsi Werden
Größe. Charakteristik sowie Schutzzweck des jeweiligen Gebiaias zusammanfasaenci
davgesteilt; Es ‚erfoigtv aine Abachäizung des Geiährdangapctenziais anhand einar dreiv
smfigen Skaia. Üas Gefährdungspotenziai wis’d ais “noch“ eingestufi._ wenn negative
Einflüsse zu einer (alimähiichen); Veränderung des Charakters des gesamien Gebietasl
Objektes: führen {2:8. kontimieriiche Entwässerung eineä noch weitgehend intakten
Moorsiandories); Ein mittleres Gefährdungspoienziei besteht, wenn Magens ‘Fekiuren
auf den gesamten zu schüizenden Bereich einwirken ohne jedoch zu einer irreversiblen
Schädigung zu führen (215L diffuse Stoffeiniräge aus der Landwirtschaft in einen hoch
euirophen Standort), Als gefing wird das Gefährdungspotenziai eingesahäizi. wenn es:
{edigäich zu punktuellen oder randlichen Beeinträchtigungen kommt (kieinfiächige. punk-
tuelle Müllabiagerungen)
‘In Abhängigkeit zu em'ariender bm. bereits eingetretener Beeinträchtigungen eflolgt
eine Prognose, wie sich das Gebiet ohnes Schutagebirätsanswaisung entwickeln Würde.

Abschii'eßend wird jedem Biotopkompiex eine geeignete Schutzggbierskalegolie zugav'
ordnet. Berücksichtigung finden bei der Festlegung vor aliam Charakter und Größe 4153:5
zu schützenden Biotopkompiexes. Auf Grundiage der Ausführungenim Absthnitt 4 er—

Foigt eine Begründung derlumdnung

13
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5,2 Feuchtgebietnördig’ch des _PütterSees

Tabelfe‘ 4; Empfohiefse Scfwfzicösegorie - Feacmgobiei nözdßich des Fütter Sees

_
M

*
n

n Seugfixgctssdmözwäqtz‚desiiämäkägeä
Größe: ‘ ca, 23 h2

y

Charakteristik: ‘ Niedemng des {niühtgrabens am wasiüchen S’Eadlraynd wem Straßunfi:

LW.
Schmach:

Gefährdungspmenziali

mögliche Enüvickiungdns

Gemeine Ohm: Schuizga'

öiamausweisung:

‚MM...

empfohlene Schuizkmegbdc: s

nördlich an den Minen See angrenzend (durch Bundpsgtraße B 105

scwie Eigenbamsmcäe Rostock! Stratsund vom See 955mm)
simkmrra‘gcmn Sandschammh yeizvolier Bioiopkom‘plax aus Erlen,

35mm Gmuweidangebüscmm Seggegxfledenfiührichten um 1-mal» ;'
Staudenfluren untetschledncher Ausprägung. ananwiohen Feucht-

grüniandbaachen. nawmahau Sxiltgewass‘em. 2,7. veriandendan‘Grä—

ben, Fäachgrüniand; mdetaliasieflem Trockenmaen sowie Gebüschen.
Recken und Einzetbäumen

kiar abgmmbafaf. übeywiegendwn Ackerland umgeban

Ematiung} uanarbesaemng der Funküohstüchligkeirdes Nalumaus—
haiiast‘bääandew wichiig ist hierbei die Emailung und Wiedemeysleäu *

longdorfbitdender Slandofie

Erbauung dernaiumahen Vegetation auf subhydrischen sind aumpfi.
gen smndarten sowie {Entwicmng’nawmahchmIWgetalian aui‘blsv

iang entwässmten Nester:

äewahmng und Vabssmrung der Lebemabeäihgungen 153b sehne

und besiendäbeamhte Tierarten: dies betäffiinsbesondere diemea
der euirophen Moore;

Abwehr schädiicher Einwirkunan wie Ennvasserung‘ Nährstofieim

krag. entwässemngs‘becängle Emmphierung und Störung durch Besu-

wer

nach: bedingt‘dumh kontinmizräche Entwässean des ßehiaies

{Maßgaben} sowie Mögiichkek deerzungsintensIs/iemng des in

das Gebiet integxienen Frisorxgyünlandgs
. M

mm1
waiiera Emwässemng verbunäen mitforlschieitendar Toflzefmmg
und aszmähiäche: Veränderung «fies Meninvenmrs

Nutzungsinwmiviemrxg des Grünmnäes mit negativen FoEgewlrkm-

gen auf diaengrenaenden natumahsn Lehensräumeflunahme der

Tätmalasmg'sowie der Eutmphimmg durch Nähtsiaffeinträge)

Lanäwwaflsschngebiet

Umweili’m
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qusugebiasavswaism IE3: iüniöimpkomplexcin der Hansestadt samlsund W

{
MMMM“

- m

x r

M

reugmgemsggmgicjgges33:24.55”:
'

Ä V

Bßgtfifldußgi
L

e ökoiogiscb Mcmedigan außerordeniiich struktuneicher Landschafls‘

i

ausschnätam wesuimen Säadkand der Hansesäaüt Sizalsu‘nd

v am für das Gebiet aefiniartan Schulmeer entspzechen denjm S 23 L

(„1.11316 M—V genannlen Vorgaben
1

k

- Schutzgebietsavswaismg edordmfislx. um weiten: Begradian des

Biotopxamplexes durch'Entwässean ufidver’andbrw Nuizung zu
.

“in
vermelden I

„WW.“M

5.3 Feuchtgebiet Andemhofer um} VoigqehägarTeiche

Tabelle 5: Empiohlenas- Schutzkategöäe h Feucäfgebiei Andershofer und Voigde'häger
Teiche

« (”daucäfgebiemndeäsfqgge?w wi‘gkäaggsgääg 53055
‘ ca. 61.2 ha

{Chmkmfisäm 3‘ veflnoone. ünnenartiga. sandmawäch reizvolie Niederung

(Sehmaizwa’ssexdnne) mit drei rxawmahem 6mm)th Flessmeanam

39410365806 der Hsnseatadl Shaßmd

Größe:

w (”sagen sind zT. von smkturreßclmn Venandungssäuman aufgeben;
‘

k

die ats Röhfichäe am Seggenfiede unterschiadlibheräusprägung.
Hödzstaudenfiuren feuchter Mama um! Sumpfßlafldurw sowie

Weidengebüsme ‚ausgeprägt sind

i kreinfiächige; trevan auch Torfmoosßeggemfede wwle Gehöft-I

Gebüscbwsmdien der Sauwmischenmoore auf
M .„

r

„M4
Schumeak:

1. Emaftmg und Verbassamng äernFunktionsmcmigked: des Nammausw

i baltes; von zentraler Bedeutung ist hierbei 131e Sicherstellung des Ton".

i wachmnms fmßäxeich dermuomiedewng sowie in der Verlandungs»

g zum; der Vomeääger Talent:

2‚ am}: da; Grundwassemuanxitäi und qualiäät ‚alsmnhedingte Manaus»

satzung für oieTänkwassewersqrgung der Hansestadt Stralsund

3. Erbe}: der “stummen Vegetaiion des Nieüermocms Vsuwie im Verfanv

dungsbsreich der Teiche und Emwickiung einer nämmehen MocNa—_
geiation ad! bislang esmässeuen Fiächen

4,. Bewahwng um! Verbessean der Lebensbedingungen für sollene

und bestandsbedmme üaranen; dies hamfit insbemndemflrten der

Gsw'a‘ssewnd Feuchzgsbäeie



im Reugfrigeääetfndersäw(geaWO-sbdehger
4

"um“?
r

_y
‘

“5‘ Erhak des {raditioneii gewachsenen Landschaßsbildes. besorge—r; in‘ In

Verbindung mit dem kufmrhismrisch wertvolten Gmßnsemble von

Voigdehagen

6. Abwehr schädlicher Einwirkuan wie Bebauung. Entwässemng.
ä

M
i u

Nämstoffainizag und 23:6an Gurch Besucher

Gafährdflngspbmslr ß Bediößi durch kantinuierliche Entvu'ässemng Insbasundare im
südäioben Bereich der {Niederung massive Mülfxblagemngen; bls um

miiielbar an den Niedemngsmnd heranrefchenßeintensivg Aokämm»
'

‘

mögiicm Entwicklung dea I .

Gabl’eheä ohnssuamxizga—

‘ bitzmauawelaung:

S

weäeta summa»an vesbsmden mit fadsdhreitender Torfzehmng
und eilmähiicher Veränderung des Meninvonkaw

sang
n

mi

Iofiscktraätende: Entmphiamng' und Ruderaläsiemng; Verdrängung van

Auen meaoäropMaurer Mksma 1m südflchon ’feil des uniersuchungsw
gebiete:

LandschafgsswutzgebietIw"afin'nxfohlwe
Sehnlzkategnfiezq:.Begründung: 62030935621 hmhwefligac, außerordemlich 55mmrteimer und langt

achaflfich reäzvoiiet Eioänpkomprex amsüciösifichen Siadiraml dbr
Hansmadtßiralsm’d

die für das Gebiet definieflan Sdhcmwecka entsprechen den im 5 23

{1} LNaze} Mbv genannten Vorgaben

Schuugäbiemauswaisung edordeiiich. um weilen} Üegfadlgzmng des

ömmpmmpiexas durch Entwaasemng unöisml‘faimrägc zu vermefüan.——an„.-

Mm

„w. u,»

16
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5.4 Teichgehie? Wiesenmoor

TabefIQ 6: Empfcälene Schciäzkafegofie — Teiciagebief Wesenmoor

{i‘m—49””. _
_ Teimgebfäx W556»an

y
'

Einnße: {T ca. 5451€: J
{Charakteristik

i
o strvkwaeime, finnenam‘ge Niederuagin dermibseer Vorstadt"

‘

i Stratgunds {Swmeimasserrimm
ä

- im südösäichen Teil Ließ Bioäopkomgiexag befinden‘stsh zwei im

l gprüngiich käuflich‚angeiegteßewässer (Abgelztemha der Streis‘un'
der quarai}. deren ungestörte. (Entwicklung in den vetgangenen

} Jahrmmion‘jcdoch zur Herausmtdzmg natumaner Veriändungsssmw

ß man gefühn hat

o neben man ehemailgen Abseufeichen. die den Chaiaitter euuoßher
Fiachxsean aufweisen. m der Biotoptcompiex durch waimrat 1T. stark

-

I

E veränderte äiiilgewässen ausgedehnte Röhfidfle, Saggerm'ade und

Faufmlgebüscne Chamäten’siert

t das Gebietm teilweisadwch öffentliche Wege emhlman
1 ‘ . . w

“m“ '

‘56h"
*

ck‘
11 Erhaltung und Vemaasmng der-Funküpnsmcmlgkeäl des. Naiurhaus'

haltea; von zenuale: Bedeuiung‘ist hierbei dieß’wherstemmg des Torf-

wachaiuma im Wiesenmmr sowie im Verlanmmgsberelch det Absetza

ieichs

2. Emauung ungi Entwicki'ung der nammahmvageiauon des Wi‘esen»

momes und der Absetzmiche

3. Bewahrung und Vemeäsemn‘g der Lebenäbedingungan für nehme

um} hestandssbedmme “armen: {fies man: insbesondere man üer

Gewässer und Fewhfgebieie

4, Abwehr scfxädficher Eähivirkungen wie Eabauung. Entwässerung.

Szörung durch Besucher

g
I
ä
%
I

mmgsmnd: Störung durch freiiauiegde Hunde außerhalb der öffsnui—

eher! Wege
W.w.„.._........„„._._ _m. -

„.‚

y
mögliche Entwickiung des Ruderalisäemngdes Standortes durch waüere Stoffiainträge
Gebietes ohne Schutzgä»

bietsausweisuag:
„.‚WMMWMAMWQ..._WM _.vvvvv„.„mm „

empfohlene Schgizkahegorie: o Landsdhaäsamuimehiez
‘

L

» ökatogisch hochwmiger, swxiurre‘icher Biotopkompiex am. südöstli»Begrümgiung:



Smmebietsmmsmg {15: fünf Sibmpkmwme in der Hansestadt Sualsunu
3

_______________m ‚Teickgweämsengsbgr I
man Staasrand der Eansestädt‘sxralsund

bedsutsamer stadtnähet‘Rückzugsraum‘mr eine 1T. genaue. Men—

Wehe Fauna unfi Fiora

man}; das Gebiet definierten Schutzzwecke entspreshan den im 5 23

{‘13 LNatS {VW genanntem Vorgaben

Schutzgebietämswexsmg eäorderiich, txm'miiere, Oegxäacliemng des

Biotopkomgmeä üwchSicfieWäge zu vermeiden

5.5 Feuchtgebiet nördfich Taschenhagen

Tabelle 7:

{W
1%”
Größe:

Empfohfene Scäutz‘kaiegm‘e ‚ Feuchtgebiäfnöa‘dlich Temhenhagon

Feüäwmbiewfiräwife‘scbäflbääm
1 ca. 18 ha

bkoioggfsch sehr neuwertiges meaokophmubneutmles Zwismgnmoor

Mama dem südiichen Umstand der {ria'nseßkadt Simlsmd ondTe»
'

schenüagen; direkt an der ßahnh‘nie ßtralsundl Greifswaid

Chamktefisäk:

von euirophem Randsumpfuad Ffiachgrümand umgeben

hoher ‚Anteil gefähsdetar Pflanzenaaen

Schutzzweck:
Erhaltung und Verbessean der Fün‘monamchfigxw das .Nalumaus-

mattes; bergende wichtig ist hierbei die Erbauung und Wied’emers‘eiv

lang zoribiidender Standarte 51mm diafieduzimung von Mähmmffein-

trägen
'

6mal: der natutnahan Vegamiion auf summarischen und sumpflgen

stammen sowie Emwickäung nauumaher Mepwegeäaii’on auf bisiang
'

menmässmeh Neälen

3.

ä
5

1 1

Bewahmng und Verbesserung der Lebeäsbeahgungen lür seltener

und bestandsbeämhte Weimar}; dies bein’ffl ‘insbesondem Arten der

ääocae und Kieinga’wässaz

4. Abwehr schwächer Emw‘rkmgen wie Entwässerung, Nährstoffein‘

tmg. entwässewngsbeäingte Eutrophierung um: Siömng durch Besu-

2:11:94(: Gas gegenübeffiutmphiemng hoch empfindliche Maar

a *Entwässemng {nahesonäem km nordösxlichen Tefl das Feuchtgabietes

393%
FUmwellPlan
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Sämkgebäeisausweism; für Ein? Bielepäon’omsxe in 15g; Hansestaülsiraismd Umweltplan

defrgebägt nördfica‘z Tesghgnfiage
_

mögliche Eniwicidungndes s fortschreitende gutmphäe'mng und Ru'deraüsiemngi'Verdrängung von
'

Gebietes ohne Schutzge- Auen mesokop.‘1«subneutralerNimm
bietsauswaisung:

wegen-2 Entwässean verhundanmit {odächrehendcr'romhmng
m MA “___

_

und aitmähficner Vgxändemng des Adapmvcntam
um f hrunc

Scbummgpnfi%
Geschützier Ländsqhafisbestendlafl

w ökologäsm sehr hochwmiganstrukmns'xcher Bialopkamplesc im
1

j
sladtnahen Bereich von Staatsqu

l
I

Begrunäung:

n

‘o Biotopkomprex sie“: ein in der Landschaft ktar abgrenzbares Übjeki
dar, das Unikalcharakier aufweist

a; die m: das Gebiet definierten Schutuwecka entsprechen den Im 5 26

{1} maß MA! genannten‘älorgaban
o Schutzgebietäsusweisung erfordaßich. um weitere-Gegmdierung des

I Siozopkmnplms durch Sadfieimtäge und aflmähücm Entwäsa‘amng
[ zu vernändem

W.w_.„. „WM „W .‚„1.‚„„‚___M. .„w

ägß Feuchtgebiet Langenöarfer Bruch

Tab9:16 6': Empwaene Schuizkafegorie « Feuchtgebiet Langendmai Bruch
‚

M.WMM„WMM

F V Fäöäfatsxokiäimmdbderääiä‘ 1
Größe: n ca, K8 h3

Lfmw-w
'

‚ w ‚m - ’

m—m-mumyCharakteristik: a ßkalogisch sehr hochwefiiges, flammahea mewlrbphnsaures Zwla

schenmpor am aüdwesilichen Qrtarend der Hanabmadt Saratsund;
unmitmibar an die Kieingarlen‘aniagafrohes Schaffen” angrenzend

*

a 2.7. von aumphem Ranasumpfmitaasgeüahnten, natumah‘en

Seggenräedcn und Schönen umgebeni... wm„aw„„

Schutzzweck:
1. Erhaltung dass Smakl’en‘ nammaimem. meaotrophvsaumn Zw‘ischam

‘

mpores sowie des angrenzenden aufrophcn Randwmpfes
I

‚

f2 Erhaaung der charakteristischen VegetauOn .subhydfisnher und

I
sumpfiger Stamme

1‘3. Bewshmng und Verbesserung der übensbedlnguagen für senene

und bestandsbgarome. an. die extremen standammääinisse ange-
‘

passten Tierarten

ä. Abwehr baw. Reduzierung schädlicher Einwixkungeh wie ‚Nährstoffäin-
träge, Verktainemng des Wassefelnzugsgabfeles und Entwässerung

19



. 5; „p

Scixutzgeüiezsaxwe‘smgäät 11'135 Bänwpkamplm in du: Hansesiafil 81mm! UmwehFian

y Haut}?zgebiegtaagänaorferßmgh
A

Gefiährdtmgspoterxziazmm - noch. bedingt mm: massive ggifeinääe durch die unmittelbar
m1;

angrenzenäe Kiäänganeqamage in das gegenübar Eu'lrophlemng noch
empfindlsch‘e Mao;

‘v diffuse Stpfleinttäge durch die im Norden, Westen und Osten anglen»

ze‘nde intensivß Ackemxgzung

W“ W4” WM

n «geringfügige. aber koniinaiiecääüäEUaMäsfwethng des Feuchtgebiet‘es
mrmögtichex «aufnimmt/1g des <— fodsähraitenüä Emaphieiung mäRudemlisiemng; Verdrängung von

Gebietes ohne Sehulzgeu man masouoph-saurer 51mm
b‘eßaww‘äwng n weitere E’ntwässemng verbündenmit fortscäwreiiahße: Tötfzehmng

W__________W ‘ Ä
und attmääailchar Wändean das Anminvemars

um

gnfiffquggimummamiet s

V

ÖescfijflanäimaiägbeätaNUQeä ‘

4

äegrünäung: u tskaiogtach sehr hochwertiger. stdkareichsrBiolopkomßlax Im ’

stadinahen Bereich von Slfalßund
‘

Q Biotopmmplex‘steili einjsäfi In der Landschaft klar abgtenzbarea
;_ Objekt dar, das Unikmchamkter eu‘Mais}

n die: für das Gebiet ‚definierten Schutzzwecke sMsprechen derflm 5 26 5

{1) LNatG M-V genannten Vorgaben

_

a Schuugebietsagmciaung Meldeamt}. um weilare Begradiemngdes
Biotopkomplexes durch Slcfieimrägwnd anmählicha Entwässerung

g zu vatiündmn
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Schutzgebietsausweisung für fünf ßiotopkompiexe in der Hansestadt
Stmt‘sund

'

1545200

AUSLIEFERUNG ENTWURF

Sehr geehrte Frau Slalner,

anliegend erhalten Sie die falgenden vertraglich vereinbarten Umwegen für die n. g.» Maßw
nahme in ’lnfacher Ausfeülgvng.

w Sc‘hutzgebta‘mverordmngan “für fünf Biotopkomplexa- in der Hansestadt 3mal-
suncl‘

Als Anspmcnpartner stehen Frauae Schetlhammer sowie Dr. Silke Freitag ‘wettettaln zur Ver-
fügung}
Irn Zusammenhang mit der Durchsicht der Unteriage bitten wir um abschließende Klärung
folgender bei der Bearbeitung aufgetretene: Probleme und Fragen.
'L Das geplante (GELB „Feuchtgebiet Taschenhage‘n“ wlrd durch einen Bahndamm zerscbnlt»

ten. Aus unserer Sicht beschränkt sich Lief wertmllere aggrelch (maaotmpSI-saumss Moor)
ausschließlich astllch de: Bahnlinie {Der westliche Bareich l5: mehr durch eutro‘phe
Faunmbiotope chamkletlslert die ohnehin übemiagend 5 20 Schutzstalusaufiuelsen. War
schlagen daher vor, das GLB aufdäe Flächenöstfict‘: der Bahn zu beschränken

Eßn Teil der schützanswerten Mühtgmbenniederung befindet sich tiefem; im Landkreis
NVP. Hiarist zu klären, ob der Landkrels«mittelnplazogen werdgn Soll oder ab das geplan—
_te LSG entlang der Stadtgrenze einmal. „7,

Die genaue Grenzziehung im Bereich Andershofet und Vofgctehägar.‘reiche ist sicherlich
auch noch einmal abzustimmen.

Der: Empfang der Unla’rtagen bitten wir auf der beiliegenden Koßle dieses Schreibens; zu

bestätigen;

Mit freundlichen Grüßen

Dipereogr. S} Alztmeyer

Emzamng bestätigt:

<7 ä g“ 1294.44.61?
l

r'
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Sc‘rstggemememiäsungap mm: Biozsmwtae‘m der Hansestax)! Slralxm Ucmwlgl'mn

1 Anlass und Aufgabensteliung
Das Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Land Mecklenburc-
Vorpommern (LMatG n‘a-v; eröänet gemäß 5 21 LNatG MAI die Mögfichkeit‘ Teiie von
Natur und Landschafl durch Rechtsverordnung u;a. zum Naturschutzgebiet (N861 Land—
schaftsschutzgebäal{136.}. Näturdenkmai {NS} oder Geschütztan Lands'chaftsbestandteil
(am) zu erhfären; Gas Verfahren für die Unterschut—zs’caliung ist im 5 30 LNatG M»V
geregelt.

Die Haxmestadt Stralaund sieh! auf Grundiage des g 21 LNatG Mrv von. foEgendeßareF
ehe als Schutzgabiete auszuweimn und sie somit dauerhaft zu sichern:
c Feuchtgebiet nördlich des Pütter Sees f g}

s
v FenchtgehietAndemhofer und Vaigdehäger Teiche 5.“. J

a Teighgebiet Wiese;anch {w u

o Feuchtgebiesnökrdfich Teachenhagen 5 34;»
Feuchtgebiet Langendorfen 8mm



Scätuweixeweseräaungeg n! {inziöiülvpkmxpäm m der Hamaslam Smalsunn leymltszln

2' Schutzgebietsverordnungen



e Gänge
2- ‘ Ä” {am

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Feuchtgebiet’ nördlich das
Pütter Sees“ in der Hansestadt Straisund

5 1

Festsetzungmxm Landsch’afisscihubgebie:
(1) Das Feuchtgebiet nördäich des Püiier Sees am westlichen Stadtrand der HansaStadt Sireisund, sücfvvasiiich der Ortslage Freienlano‘e„ wird ais Landschaftsschutz“gebiet feügesäxzt.

{2} Das ‚Landschaftsschutzgebiet befinäet sich auf Flächen der Gemeinde Hansestadt.S‘csafsund mit derßemarkung Grünhufe! Flut 1.

(3) Das, Landschafisachutzgabiet Wird unter der Bezeichnung „Feuchtgebiet nördlichdes Pütley Sees" im Verzeichnis der Landschaftsschutzgebiete bei der HansestadtStraisund ais Untere Naturschutzbehördegeführt

ä '2

Geltungsbereich
m Das Lands’cfiafk‘sachngebiei „Feuchigebiei nördlith des Pütter Saga,“ ist etwa17,4 Hektar ‚groß. Die önfiche Lage des Landsciiafisschuwgebietes ergibt sich ausder ais Anlage zu dieser Varorcinung beigafügtan Übacsichtskane (topographischer

Kartenausschnitt) im Maßstab ‘E : 10.800. In dieser wurde'das Landschaftsschutzge-hier mit einer schwarzem durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Die zum Gebiet ge«hörende Seite istwgegengasirichelt.

(2) Üie maßgebßichen Grenzen ‚des Landachaftssahutzgäbietas sind in Asbgrenzungsv.karten im Maßstab 1 : 10‘000 festgelegt. in dieaen wurde das Landschaft»
schutzgeblei mit einer schwarzen. durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Die zumGebiet gahörencje ‘Seäa wurde: gegengastricheü: Die maßgabenäan Ahgrenz‘ungskarwten sowie die Karten mit: ‚der flwsiücksgenauan Abgrenzung sind Bestandäeil der
Verordnung und werden bei der Hansestadt Straismd. Untere: Naturschutzbehörde
arthivmäßig» verwahrt Sie Verordnung xann bei der genannten Szene während der
Diensmtundeh eingesehen werden,

(3) Das Landeshaftsschuäzgebiet wird im Wesentlichen wie 1’319: begrenzt:
Im Süden durch den Damm der Bahniinie Rostock - Stralsund‘und die Bundesslmße
(B ios/ 2 2:23,
im Norden, Osten und Wesien ergeben sichxdie Grenzen ans dem Reflef söw‘ze dem
Wechsei zwischen Acker unä GrünSandnutzung.
im Wesien wird die Abgrenzung durch ciie Stadigmnze gebiiden

{4) Die von den in äen 'Kanen dargesieiiten Greäzäinien ‚abgedeckten Flächenteila sindnicht Bes{andtei| des Landschaftsschutzgebietss. Soweit die, Grenzziehung Straßen.



Wegen ocäer Schienenwegen foägt, gehören diese nicht zum Landschafisschutzge-biet.

{5,}. Das Lan'dschaftsschufzgebiet WER} durch amiiicha Schiidergekennzeichnef.

ä 3

Schutzgegenstand und Schutzweck

{1) Das Landschaftsschutzgabiet ‚Feuchtgebiet nördiich {1&5 Pützer 3255" dient der Er‚haitung und dem Schutz der nömifüh an den Püäer See angrenzen‘fien Niederungdes Mühlgrab‘ens amwastiichen Stadtrand cfer Hansestadt Stralsund. Wesentfich da-bei ist Sie Erhaltung der Vielfait, Eigenar!‘ oder Schönheit dieser Landschaft sowie dieSitzhean und Wiedärhersteiiung der Funkfinnsfähigkeät des Natuthaflshauea Diese!ökofo’gisch hachwmflge‘ 'simkturreiche und landschäftlich reizvolfe Eintopkomplexaus: Erienbafiuch, Grauweiöengehüsmem Seggenriaden, Röhrichten’ und Hochsmu-denfiuren unterschiedlicher Ausprägung, amanreichen Feuchtgrünlandbrabhem ha«
‚tumahen miligewäa‘sem, 24T veriandenden Gräben“ i’rischgrünland, ruderalisienemTrockenmsen sowie Gemischen. Hacken und Einzaliaäumen Mädel die Grundlage fürden Langschaftsschtuz wie auch äia Vorraussetzung für eine Iandschaftsgebünüene
Erholung,

(2J Mit der Einrichtung des Schutzgebietes werden vor aätam’foigende: Ziehe verfaigi:
1. Erhaltung und Verbemerung der Funktionstüchtigkeit fies Naiwhaushaltes;besonder’s wichtig fsr. hierbei die Erhaltung und Wiederhersteßung ton‘biidan»

der Siandorie

2„ Erhaitung der ‚natumahen Vegetation auf subhydrischen und sumpfigenStandanen «sowie EHEWIQKIUHQ natumaher *Mdpwegetafion auf bäälang ent—
wässerten Areaien

3. Bewahrung und Verbesserung der Lebensbedingungen für seltene und ban
standsbedmme Tierarten; dies beäfifi’t insbas‘ondera die Arten der äutmgzfien
«Möwe:

4. Abwehr schädiicher Einwirkungen wie Entwässerung, Nährsmfiaintrag entw
wässemngsb‘edingte Euirophis‘mng

(3) Der gegenwärtige Zustand Es: in. seiner Gesamtfieit zu erhalten und durch geeigneteBewirtschaftungsformem Pflege- und Entwickiungsmaßnahmen zu verbessern;

ä e:

Verbote

(1) im Landschaftsschuizgebfet sind gemäß ä 23 Abs. 2 des Lenäesnatursohutzgesei.zes Meckienburg-Vorpommem in der Fassung der äek'anntmachung vom 22, Ohre»
bar 2002 (GVOBL M-V 2003. S. 1) eiie Handiungen verbauten, die den Charaki‘er des:
Gebietes verändern können oder dem besonderen Schutzzweck nach ä 3 zuwider:



Saufen. insbesondere wenn sie den Naiumausha‘it schädigen oder das Landschafts-
bifd Veranstaiten können,

(2) insbesondere ist es veräoten:

1.

10.

114

T 2,.

13.

14.

15A

16.

Bedenbestandtaäe abzubauen; Aufsahüttungen, Auf— oder Abs‘pülunger’: oder
Abgrabungen vorzunehmenuoder in sonsiiger Weise die Oberfiächengesialt
zu Verändern;

die Wassedäufe in ihrer Geste?! zu‘veäändem. deg'en Ufer zu schäfiigen sawie
die hydrologischen Vemäiinis’sa durch Grundwasserabsenkungen oder Ent»
wässemngen zu verändern;

das Grund— und Gberfläohenwasser z‘u ‘vemnreinigen u‘a. durch Eintrag und
Einieitung von Ungekiärten Abwässern. Güflcs, Pestiz‘iden/ Herbizäden und

Waäserschadstoffen sawie Düngemittel in die GevJässer;

Röhr‘ichxw ade: Schilfbeakända. Ufeggehäim Feidgehöize; Gehalt-3cm. Hecken,
ader Einzelbäume zu reden oder zu üeschädigen;
das Feuchtgebiet einer nntensixsgn land» und forstwinsohafiäichen Nutzung zu
unterziehen und Ersiaufforstungen durchzuführen. eannsiv genutztes Grün-
land umzubrechen oder in andere Numungsanenumzuwanüein;
intensive Jagdm’rtschafi mit Wiidfüne‘mng‘ dem Eewirtächafieh VOn 'Wifd-
ä‘cke‘m und die Durchführung van Geselmi‘xafbaiagden zu betreiben;
wfldiebende Pflanzen und Tiere. zu beeinträchtigen (Hunääfreilauf). einzubrin-
gen. zu entnehmen bzw. zu töten

zu Lagern, zu zelten, zu cam‘pseren oder Wohnwagen ‘aufzuste‘flen Sowie Feu-
er anzuzündan;

Müll, Bauschutt, Schutt, Steine undAbfälle iegächer Art zu lagern und abzulw
gern, oderrdas Gebiet auf andere, Weise zu verunreinigen:
Süd» oder Schrifitafeän aufzuwetien oder anzubringen;
Leiäungen fader Art zu ueriegem Einfriedungen ader Einzäunungen zu errichn
t'en;

bauliche Anlagen, auch wenn säe keiner baurechtlichen Genehmigung bedür-
fen zu errichten:

81m ßen Wege, Plätze jeder Art oder sonsäige Verkehrsflächen anzulegen:
mit Fahrzeugen euer An außerham von dafür vorgesehenen Wegen und Plät»
zan zu parken oder zu fahren;

insbesondere die Niedermoorfiächen zu befahren ‚und zu betreten, soweit dies
nicht der bisher praktizierten ianciwi‘dschaftiichen Nutzung sowie der Pflege
und Entwicklung des Gebietes dient;

außerhalb vor: dafür vorgesehenen und ausgewiesenen Raitwegen‘ zu reifen
oder mit Kutschen 2U fahren,



ä .5

Zuiässige Handiqngen
(1) Unberührt van den Verboten nach s 4Absaiz. 1 und 2 ‚dieser Verbrdnung bfeiben:

I “.7
1‘ die; ordnungsgemäße Ausübung der Forst— und Landwirtschaft unter Be’ach-‚I

tung des €54 LandeSnaäurschufzgeseiz Meokäenburngorpommem vom 22‚i_ ‘_„‚-Oktober 28012 (GVOSL MM'ZGGS, 8‘ T) in derjaweils geitenden Fassung;
2. die nrdnungsgemäße Ausübung des Jagdrechts im Sinne des ä 1 des Bun—

wdesjagdgesetz vom 22. Märzzom {GVOBL M—v 8. 126) in der jewaiis galten: I

den Fasaung;

31 eine beim Enkrafitreten dieser Värordnung genehmigte oder rechtmäßig ausv
geübte Nutzung oder {Befugnis in der bisherigen An und im] bisherigen Um»
fang;

4. erforderliche Maßnahmen zur Gewässerunterhaäung für Gewässer II. Ordv
mmg durch die Unterhaltspflichtigen» oder von diesen Beauftragten auf der
Srmdfiage des Wassergesetzes des Landes ‘MecklenburgA/orpommem vom
30511.?992 in Ader jeweils ‚geltenden Fassung :

5. die Erfüilung hoheitlicher Aufgaben «durch Bundes», Landes- und Kommunab
benörden oder von dieser: Behörden Beaufiragte im Rahmender‘jeweifigen
Zuständigkeiten:

6, die ‚Wartung und instandhaltxing von vorhandenen Ver- und Entsnrgun‘gsein-
richtungen. Gleisanlagen, Straßen und Wegen;

7. das Aufstellen mierAnbringen von Naturschutz" und Hinwaästafein.

(2) Gleichfans unberührt von dieser Värorünung. bleiben Beschränkungen, Verbote und
Gebote nach dem Bunäasnatursohutzgese’tz. dem Landesnaturscmtagesetz und
weiteren übergreifenden gesetziichen Regefungen.

ä 6

Ausnahmen um: Befreiungen

(1) Auf Antrag kann die Hansestadt Sirafsund ais Untere Naturschuizbehörde Ausnah—
men von den Verboten des 5 4 Absatz i undz zuäsaen, wenn die beabsichtigte
Handlung mit dem Schutzzweck nach ä 3 dieser Verordnung zu vereinbaren öde: eiv
ne Beeinträchtigung durch Auflagan. Sedingungen öde: ßefnstungen zu vermeiden
ist.

(2') Vnn den Verboten desg 4 Absatz i Kind 2. (fieser Verordnung kann auf Antrag bei der
Hansestadt Strais'und afs Untere Nafutschuizbehör'de Befreiung gewährt werden
wenn:

1. die Durchführung’der Varsehriftim Einzeifal!



a} zu einer mich: beabsichtigien Härte führen würde und die Abweichuw
gen mit den Belangen des Naturschutzes und ‚der Landschaftspflaga
zu vereinbaren 15i oder

b} zu eher Verschiecmeruäg des Zustandes des betmfienen Teiles von
Natur und Landschaft führen wüirde Ode:

2. überwiegende Stände des Wohls de; Aätgemeinheit die Befreiung erforde’m.

ä; 7

AnzeigepflichfigerHandiungen‘ ’‚ l,
\

I Q, „z(1:) Anfzeigepflimtfgsmd fc!gghde Handlungen: k.
‘

2,.

54 die waseniiiche Ändemng vor: bauäichen} Anlagen und Einfn'edungen. auch
wenn dafür keir’ve saugenahmigung erforderlich ist:

2. erforderüche‘ Abgrabungen‘ Aufs:(zh‘iistmngersi Aufl und Abspülungsn, räuffüh
Jungen, Verdichtungan und sonstige Veränderungen des' ‚Ead'angestaü zur Sa;
chers’teüung bzw. Anhebung des Wasaarstandes im Rahmen von Pflege— und
Entwicklungsmaßnahmen sowie

3. dm Neuaniagen von Gehölzgruppen, Hecken und Baumreihen

(2) Vorhaben nach Absatz 1 ainc} der Unteren Naturschuizbahörde. unter Waage eihes
Lageplanes und mit Aussage über Ar: und Umfang dar vorgeaehenen Maßnahmen
schriftlich anzuzeigen. Mit der Maßnahme darf frühestens sechs Wochen nach. Eim
'ga‘ng‘ der Anzeige beei der Unteren Näturschufzbahörde begonnen Werden sofern die
Maßnahme niCht untersagt wird.

(3) Die Untere Naturschutzbehöme kann die Maßnahme unteraagen, wenn die Maß;
nahme dem Schutzzweck nach 58 «widersgn'cm und die Beeinträchtigung das
Schutzzweckes nicht dui-QhAufisgen. Bedingungen ade: andere Nebanbeslimmun—
gar: abgewendet Ode! auf eine vmretbare Zeitdauer begrenzt werden kann.

5 8

Ordnungswidrigkeifen
(1) Ordnungswidrig im Sinne das Q GQ—Äbsaiz I und 2 des.Landeanaturschutzgeaelzes

MecklenburgA/örgommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22,. Oktober
2002 (GVOBL M—V 2:}(13‘ S. 1) hanäeit. wer vorsätaäich‘ Kader fahrlässig gegen ä 4 Ab—
satz 1 oder gegen ein Verbei des g 4 Absatz 2 dieser Vemrclnung versiößg sofern
nicht eine Ausnahme gemäßäö oder eine Befreiung nach ä 6 eneüf wurde.

(2) Ebenso handeft Ordnungswidrig. wer ‚atme mrherige Anzeige, oäer vor Abß‘auf der in
ä ? genannäen Frist oder nach Untersagung durch ääe Untere Naiurschutzöehörde
eine anzeigepflichüge'Handmi’zg nach, i5 3’ vornimmt.



(3) Ordnungswidrigkeiten können gemäß Q '30 des Landesnaturschu‘izgese’izes Meck»
Ienburg-Vorpommem In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktnber 2002
(.GVOBL M—V 2003, 8* 1} mit einer Geidbuße ‚bis zu 100.009 Euro (Einhundert'tam
send Eum} geahndet, somit die Zuwidemandiung nicht nach anderen Reclwtsvon
Schriften mitstmfe bmimht ist

g 9

In-Krafifl‘reten; äußereäraft-Treten

Diese Verordnung {ritt am Tage nach ihrer Bekannimaomng in Kraft.

Anlagen:

1 Übersichtskarte M 1 : 10‘000

2 Abgmnzungskafle M 1 r 10.0130

3 Abgrenzung flurs’tücxsgenau M f : 5.800



Übersichtskarte

Anlage 1 zur Verordnung über das Lanäschäixsschutzgebie:„Feuchtgebiet nördlich des Götter Sees“
in der Hansestadt Säralsund‘
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„,„N. v

mm,»-

-‚wmu“
r

‘3 ?

I© LAN, Kanangrundiage: Wiedergabe mit'vaenehmigungfin A41260? »

‚
_'

j

x
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Anlage 2 aur Verordnung übe! das Landschaftsschutzgebie:
„Feuchtgebiet nördäich des Pütier Sees"
in denÄ Hanseizkadt Strsisund

V0 m

{Kusmg m15 der TK 103 Darsiefiung M 1 : 10,000



Abgrenzung. flursiücksgenau
Anlage 3 zurVerorönurpg Über das Landschafisschuzzgebiet
„Feuchtgebiet nördlich des Pütter Sees"
in der Hansestadt Strafsund
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6’; „für? 2. ‚fix/‚55

Verordnung über den Geschützter: Landschaftsbestandteil „Feuchtgebiet nörd-
lich Tegehenixagen“ in {11er Hansestadt Stralsund

ä 'l

Festsetzung zum Geschützter: Lanöschaäsbestandtei!

(l) Das Feuchtgebiet nördlich Tesahenhagen zwischen dem südlichen Ortsrand der
Hansestadt Strömuth und Tesshenhagen, direkt an der Bahnlinie Stralsundi
'Greifswalm wird als Geschützter Landschafisbesianätallfestgesetzt.

(2) Dar Geschützte Landschafisbeslandteil befindet sich auf Flächen der Gemeinde
Hansestadf Stralsuncl mit der Gemaärkung Voigäehagen/ Flur 1. Flurstück 77. 78 bis
83, ’85, 86 und 90 sowie der GemarkungAndeyshoff Flur 3’ mil den Flurstücken 12‘
bis 27 und 29 bis 3:1

(3) Der Gesühülzte Landschaftabestandteii'wird unter der Bezeichnung „Feuchtgebiet
nördlich» Tesehanhagen“ im Verzeichnis der Geschcllzlen Landschaftäbestandteile
bei der Hansestadt 5tmlsunö ala Untere Naturschutzinehörde geführt.

ä 2

Geltungabereich

(1) Der Geschüäzte Landschaftsbestandteil „Feuchtgebiet nördlich Taäoh’ehh'agen" ist
etwa {8&9 Hektar groß. Die örtliche Lage des Geschülzlen Landschäfisöeslandleiles
ergibt sich aus der als Anlage zu dieser Verordnung beigefügten Übersichtskarte: (20-
pqg‘raphischer Kartenausschnllt} im Mäßsi‘ab 1110300. In dieser wurde: der Ge»
schützte Landschafisheslandteil mit einer scfiwamen, durchgezogenen Linie gskenn-
widmet, Die zum Gebiet gehörende Salm ist gegengeslrlchell.

(2) Die maßgeblichen Grenzen des Gesahötzten Landschäfisbesxandtelles sind in Ab»
grenzungskarten im Maßsmb ‘l t 10.960 festgelegt, in dieser) wurde der Geschülzte‘
Landsclwafisbestandtell mit eine; schwarzen. durchgezogenen Linie gekennzeichnm.
Dle zum Geblal: gehörende Seile «wurde gegangeamchall Dle Abgrenzungskarten
sowle die Karten mit der fluralücksgenauen Abgrenzung sind Bestandteil der Verord—
nung und werden bei (Set Hansestadt Siralsund. Untere Naturschutzbehörde archiv-
mäß’tg verwahrt. Die Verordnung kann bei der genannten Stellevwährend der Biensl»
slunden eingesehen melden,

(3) Die von den in den Kerlen dargestellten Grenzliniefx abgedeckten Flächentailaslnd
nicht, Bestandteil des<Landschalissmulzgebieles. Soweit die Grenzziehung Straßen
oder Wegen folgt, gehören diesenicht zum Geschülmen Landschafiäbeslandlefl.

TOP Ö  4.2TOP Ö  4.2



‚ä 3

Schutzgegenstand und Schuifzxveck

(1) Der Geschützte Lancischafssbestandteäi „Feuchtgebiet “ärztlich Taschenh’a‘gen“ dient
der Erhaltung und dem Scäuix‘eines ö’kalogisch Sehr hochwefiigen, naiumahen me-
sütmph-subneutralan Zwäsohenmoeres zwischen dem südiichen Ortsrand der Hanw
sestad'r Stralsunci und: Tessheahagen, Das Feüchtgebiet ist von; eutrophem Rand»
5unpr unö Frischgrünlandumgeben und beherbergi‘eäinen hohen Amen gefährdexar
Pflanzenarten. Wesentäich dabei ist am Sicherung um: Wiederhersteilung der Funkti»
o‘nsfähigkei? des Natumaushaltes.

(2) Mit der Einflchtung des Schutzgebietes werden vor aliem folgende Ziele verfolgt:
1, Erhaltung und Verbessemng der Funktionstüchtigkeit das Natumaushaltes;

besonders wichtig ist hierbei däe Erhaltung uf‘ad Wiederhemeuung {prfb'iidan-
der Standorte:- sowie „die Reduzierung von» Nährsiofieinträgan

2. Erh‘aät der namrnahm Vegetation auf ‚subhydrischen am: sumpfigen Standor-
ten sowie ‘Eniwicklung naiumaher Maowagetäfion auf ‚bisi‘ang UneniWäs'serte‘n
‚Ateaien

3. Bewahrung und Verbesserung der Lebensbadingungen für sattem und bez“
Standsbe‘drohte Tierarten: die‘s betrifft insbesondere Alten der Moore um?
Kleingewässer

4‘ Abwahr schädlicher Einwirkungen wie Entwässerung. Nährstbffeintrag, ent»

wäasewnga‘bedingm Eutzophiemng und Sie:an durch Gesuche:

(«3) Der gegenwärtige Zusiand ist in seiner Gesamtheii zu arbeiten und dann geeignete
Bewirtschafltmgsfonmn, Pflegeu und Entwicktungsmaßnahman zu vermissen].

ä 4

Verbote

(1) ‚im Geschützter: Landschaftsüestandtefl sind gemäß ä 26 Abs. 2 des Landesnatura
sc’huizgesetzes Mecklenburgvkmrpommem in tier Fassmg Gar Bekanntmachung
vom 22 Okteber 2002 (GVOSI.- Mvv 2663,. S„ 1) die Beseitigung sowie am Handlun—
gen verboten, die zu einer Zerstörung. Besshädigung oder Veränderung des ausger-
wiesenen Gebietes führen können.

(2) Insbesondere istes verboten;

1. Bedenb’estandieäe abzubauan‘ AufschüitungemAufvnoderv/äüapülungan oder

Abgrabungen vorzunehmen oder in sonstiger Weise die Obemächengestait
zu veränöem;

2. den Mcorkompiex in seine; Gesxaät zu verändam‘ die Ufern d9: GewäSsar zu

gchädigen sowie am hydmlagischen Verääimisse durch Grundwassembsen—
Kungen Ode: Emwässemngenszu veränderri:



3. das Gragnd- und Obsmächenwasser zu verunreiniger: u.a. durch Eintrag und
Einleitung von ungeklärten Aimässemx Güäie, Pesüzideni 'Herbiziden und
Wasserschadsioffen durch cfimkt über Rohrleiiungsn zugeflhn’es, nährsmif-
reichen Fr‘amöw'assers sowie Düfigemiite! 'in die: Gewässer?

4. Röhrickhtv oder Schiifbestände‘ Ufe;9ehöfze‚ Feidgehöiz'e oder Gebüsche zu
reden cderzu beschädigen;

5. das Feuchtgebiet einschließlich der extensiv genutzten Grünlandfläche einer
Inienss‘ven land— und fürshvirtschafilichan Nutzung zu unterziehen und Erstauf-
fbfätungen durcmufiihren, Dauergrüniand umzubrechan oder in andere Nut-
zungsarien umzuwandein;

6‘ intensive Fisch— sind! ‚oder Wassergefiügelhaitung in und auf den Gewässern
im Feuchigraääet zu betreiben;

1 intensive Jagdwinschafi mit Wsidfiääemng, dem Eewirlschafien von W/\!iidw
*ä‘ckern und die Durchführung von Gesellschafisjagden zu betreiben;

8, wikslebend‘e Pflanzen und Tiere zu beeinträchtigen {Hundefreiiaua einzubrin-
gan. zu entnehmen bzw zu töten sowie Kuäturpflan'zen einzubringen;

9‘ Motorsport und Motommdenspofl jegiicher Art zu betreiben;
10,21: lagern, zu ziehen. zu campieren oder Wohnwagen aufzustellen Sowie Feu-

er anzuzünaan:

1€. Mütl, Bauschu‘ä, Schutt Steine und Aibfäiie jegiicner Art zu lagern und abzufav
gern, oder das Gebiet auf andere Weise zu verunreiniaän;

12 Leitungen jeder Art zu veriegen. Einfriedungen oder Einzäunungen zu errich»
ten sofern ‚sie nicht dem Schuäzzweaknach ä 3 entsprechen;

13.4 baulicha Anlagen, auch wenn sie keiner baflrethfiichen Genehmigung bedürs
fern zu errichten:

144 Straßen, W996, Plätze jeder Ari oder sonstige verkahrsflächen anzulegen:
15, mit Fahrzeugen alter Art außerhaib voh dafür vorgesehenen Wegen und Plät-

zen zu parken oder zu fahren:

16. insbesondere die Niedemaürfiächen zu befabmn oder zu ‘b‘e’trete’n. QOWEH
dies nicht der bishefigen fandwifischafiächen Nutzung von‘Teilbereichen so»
wie der Pflege "und Entwickiung des Gebietes dient.

5 5

zulässige Hemmungen
(’I) Unberührt von den Verboten nach ä 4 Absatz 1 und 2 dieser Verordnung bleiben:



1 die ordnungsgemäße Ausübung der Fersb undiandwirtschafi' unter Beactp
tung fies ä 4 Landesnaturs'cmtzgesetz MegkienburgNorpommem vom 22.
Oktober 2032 {GVGEL MA! 2683, 8. 1; In der jeweiis geliende’n Fassung;

2. die ordnungsgemäßeAusübung des Jagdrechis im Sinne des «51 des Bun—
desjagdgeseia vom 224 Mätz 2000 (GVOBJ. MA! S. 326) in der jeweils gelten-
den Fassung;

3. eine beim inkrafttreten diese; Verarmung genehmigte: ‚oder rechtmäßig aus—
geübte Nutzung ader Befugnis in sie: bisherigen An: und im bisherigen Um—
’fang;

4, erforderßche Maßnahmen zur Gewässerumerhälmng für Gewässer II, 0rd.
„mmg durch die Untemakspflichtigen edler van diesem Beauftragten auf der
Gmndxaga des Wassergesetzeg den: Landes Mecklenburgworpommem vom
30,1 1.1992 in derjewefls geileäden Fassung :

5. von der Unteren Naturschmzbehörde veranlasste Überwachungsa Schutz-,
Entwtcmungs. und Pflegemaßnahmen :

6. die En‘mlung hohaäiicher Aufgaben durch Bundesn Landes» und Kommunab
behörd‘en oder von dieser: Behörden Eieaufiragta im Rahmen der jeweiligen
Zuständigkeiten;

'7‘ die Wartung uncijnstandhafnmg vor“: vnrhandenen Ver» und Entsorgungsein—
richtungen, Gieisanlagen, Straßen und‘WeQen;

8. dem aufstellen oder Anbringen von Naturschutzv und Hinwaisäafeln.

(2) Gteichfaäs unberührt von dieser Verordnung biäiben Seschränkungem Verbote und
Gebote na, ,3} dam Eundesnaturschutzgaaem dem Landesnaturschuizgeseta und
weiteren übergreifenden gaseiziichen Regaiungen.

{j 6

Ausnahmen und Befreiungen
(1) Auf Antrag kann die Hansestadt Stralaund als Untaere Naturschutzbehörde .Auanahw

man van den Verboten des. ä 4 Abseta 1 und 2 zutags’sen, wenn die beabsichtigte
Handlung mit dem Schuizxweck nach ä 3 dieser Verordnung am vereinbaren oder ein
ne Beeinträchtigung durch Auflagen, Bedingungen ade! Bafristungen zu vermeidenist

(2) Von den Verboten des g als Absatz 1 und 2 dieser Verordnung kann auf‘Antrag beider
Hansestadt 8ttalsunci ais Untere Natwschuübehöme Bafreiung’ gewährt werden.
wenn.

1A die Durchführung derVqrschnft imzänzeif‘ais

a) zu einer rächt baabsichiigten Härie führen wümfe und die Abweichum
gen mfi den Beiangen das Naturschutzes um: der Landschafispfiega
zu veminbar‘en äst ade:



b) zu einer Verschlechierung fies Zustanfies des betroffenen Teiles von,

Natur und Landschaft führen wüyde oder

2. überwiegende Gründe des Wohis der Aäigemeinheiiciie Befreiung efiordem.

5 17

Anzeigepflichtige Handlungen

(1) Anzeigepflichüg sind foigen’de Handlungen:

1. die wesenäiche Änderung von» bauiichen Antagen und Einfrikadungen, auch
Wenn hier keine Baugenehmigung eyfomerfichnäst

2; ßfiorderfiche Abgrabunge‘n‚_ Aufschüttungen, Auf: und Abs’pülüngeh. Auffüiu
lungen, Verdichtungen und sonstige Veränderqngen von Boden zur Sicher«
sieflung um} Anhebung des Wasserstandes

3.. die Neuanfagen van Gehölzgmppen unci Hecken sowie

4‘ die Durchführung von Veransfiaitungenjegümer A2": in Natu: und Landschaft.

(2) Vorhaben was?) Absatz 1 83m der Unteren Natuwshutzbehörde unter Vorlage eines

Lagepäanes und mit Aussage über Art und, Umfang Gier vargese‘henen Maßnahmen
schriftlich anzuzeigen Mit der Maßnahme darf fröhesäens sechs Wochen nach Ein“
gang der Anzeige bei der Unteren 3aturschutzbehörde begonnen werden. sofsm die
Ma ßnahmar'nich‘t untersagt wird.

{3) Die Untere Naturschutzbehörde Kann die Maßnahme untersagen, wenn cife Maß»
nahma dem Schutzzweck nach äS widerspricm und die Beeinträchtlgung' des
Schutzzweckeg nicht durch Auflagen, Bedingungen oder andere Nebenbiästimmum
gen abgewanth oder auf eine vertretbare Keätdauer begyenzt wesdan ‚kann.

5 8

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne desrä 69 Absatz 1 und 2 des Landesnaturschutzgesetzes
Mecklanburg—Vorpammem in (im Fassung der Bekanntmachung vom 22, Oktober
2002 (GVOBä MM 200% S‘ 1) handelt. wer varsätztlchuoder fah’riässig gegen ä 4 Ab—
satz 1 ocier gegen esn W3th des (3‘ 4 Absatz 2 dieser Verbrü‘nung verstößt sofern
nith eine Ausnahme gemäß {j Soße! eine Safraiung nach ä 6 erteilt wurde.

(2) Ebenso handelt‘ ordnungswädrig. wer ohne vcrherige Anlage: oder vor Ablauf der in
{3 7 genannten Frist oder nach Untersagung durch die Uniere Naturschutzbehörde
eine anzeigepflichtige Handiung nach g Y vornimmt

{3) Ordnungswidrigkeiten können gemäß 5&0 des Lanäesnaturschutzgesetzes Meck-

fenburg-Vorpomme‘m in der Fassung der Bekanntmachüng‘ vom 222 Oktober 2002
{GVOBL MM 2003, S. 1') mit einer Geldbuße biss zu 10096€) Eum (Einlaundemauu



sendf Eum) geahndet, soweii die'anidemandi lang niaht nach anderen Rechisvon
sahrifien mit Skafe bedroht ist.

ä 9

InnKraf‘c-Treten, Außer—_Krafi»Treten

Diese Verordnung" triß am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft,

Amagen:

1 Übersichtskarte 1 : 19.000

2 Abgrenzungs‘xkaäe M 1 : “1688

3 Abgrenzung. flursfücksgenaum 1 :5i800



Übersichmkme

Anlage 1 zur Verordnung über den Geschüizien Lanüschafisbestanäteiä
„Feuchtgebiet nördlich Tesshenhagen“
in der Hanseamd! Siraäsund

vom

Auszug aus der. TK m Barsteliung M 1': 10.608
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Abgrenzungskane

AnIage 2 zur Vemrdnung üner den Gaschümen Landschaftsgeswndtäi„Feuchtgebiet nördlich’Teschenbagen“
in dar Hansestadt Stralsund

vom

Auszug aus der TK ’fÜ. Uarsteihmg M ‘ä t 19.009



Abgrenzung. flurstücksgenau
Amme; 3 zu? Vernmnung über den Geschüxzieo Laexdschafishestandtaä
.‚Feucmgemel nördlich Tesshenhagen"
in' der Heläsesiadi Stmtsund

vom

Darsteäiung M “I rfiflfiß
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ä“ ffiäfzpy cf“: ßfl’äi

Verordnung über den Geschützter: Landschafisbestandteü‘„Feuchtgebiet Lan-

m

(2)

(3)

(”5)

(3)

{41€

(5)

gendOrfer Bruch“ in der Hansaßfa’dt Siraisumj

ä 1

Festsetzung zum Geschützter: Landschaftsbest'andteii

Das Feuchtgebiet Langendorfer Bruch am südwestiichen Ortsrand derHansestadt
Stmiäund wird. als Gaschüfzter Landäthaftshesmndteü fesige’setzt
Der Geschützte Landschafisbestandteä befindet sich auf Flächen der Gemeinde
Hansestacfit Straisundmit‘der Gamarkung Grßnhufaffiur 2, Fiursiück‘ö und 8‘

Der Gasqhützie Landsahaftsbesiandteif wird unter der Bezeichnung „,Fauchtgebiet
Langendorfer Sruch“ im Vermächtnis der Geschützkan Landschaftsbemandteile bei
der Hansestadt Siraisundal‘s Untere Naturschutzbehörde geführt

i5 2

Geämngsbemich
Der Geschützte Landachaftsbestandteiz „Feuchtgebiet kangendorfer Bruch“ 'is’: etwa
8,8 Hektar groß. Die ärtüche ‚Lage das Geschüizien Landschafisbesta‘ndzeiles ergibt
sich aus der-als Anlage zu dieser Verordnung bgigefügten Übersichtskarte (topograv
(mische! Kartenausschnitt} im Maßstab 1 : 10.086. m dieser wurde der Geschützte
Landschaftsba’sx’anmeil‘ mü einar schwarzen, durcngezcganen Linie gekennzeichnet,
Die zum Gebiet gehörenüe Seite ist gagengestrichan.
Die makßgebiächen Grenzen des Geschützten Landschaftsbastendteiles sind in Ah-
grenzungskartzm im Maßstab 1 : 10.000 festgelegt In diesen wurde der Geschüizte
Landschaftsbestandieii mit einerrschwarzen, durchgezogenen Linie gefiennzeichnei.
[He zum Gebiet gehörende Seite wurde gegangesirichelt. Die Abgrenzungskarten
sowie die Karten mit der flurskücksgeaauenAbgrenzung sind Bastandteil dar Verord»
nung und werden bei der Hansestadt .Stra'ais.ur'|z:3> Untere Naturschutzbehörde archiv-
mäßig verwahrt. Die Verordnung kann ‚bei der genannten Straße während der Dienst.
stünden eingesehen werden.

Der ‚Geschützte Landschafishestandtefl wird im Wesentiichen wie folgt begrenzt:
Im Noräon und Osten ergibt sich die Begrenzung aus den Nutzungsgrenzenv
Im’SÜden durch die Kleingartenanlage „Frohes schaffen”,
im Westen dwch die Straße „Am Feidraän‘".

Von den Bes‘hmmungan dieser Verarmung ausgenommen ‚sind die in den Karten
ausgügrenzten Sereicha *{Kieänganenanlagel
Die von den in den Karten dargestsmen Grenziänien abgedeckten Flächenke’ife Sind
nicm Bestandteil des L3ndachaftsscäuizgebietes. So‘weit die Grenzzithng Straßen
oder Wegen ‘foigt, gehören diese niChi zum Gesthüizien Lanäsnhaftsbestandieii.



«___.„...«—-——.—...__...._..

ä 3‘

Schutzgegen‘stand und Schutzweck

(1‘) Der Geschützte Landsehafisbesiandteii ‚Feuchtgebiet Langendorfer Bruch" dient der
Erfiaüun’g und dem Schutz eines ökoiogisch sah: hochwertiges. naturnah’en me-

sotrophnaauran Zwischenmocres am südwestlichen Ortsrand der Hansestadt Stral—
sund, Das Feuchtgebiet 53i 2,17 von eut’rcphem Randsumpf mit ausgedehnten. natur—
nahen Seggenräeden und Gehöizen umgeben. WesentISCh dabei ist die Erhaltung der

Vielfatt, Eiga‘nafi eder Sghönheif dieses Landschaftsbestandteiles sowie der Siebes
rung und Wiederhemieitung äer Funktionsfähigkeit des Naiurhgushaltea

(2') {Wider Einrichtung des Schukgebäeteswerderi vor aliem folgenda Ziele verfügt-

L Erhaltung eines intakten. natumahen, mesoxmphaauren Zwäschenmoores
‚sowie des angrenzenden autropban Randsumpfes

24 Emaitung der eharakierisfischen Vagatetion subhydrischer und s‘umpfiger
Standorts?

f)? Bewahrung und Verbesserung der Lebensbedingungan für seitsne und be»

standsbedrohia,. an die extremen Standortverhäiinisse angepassten Tierarten

4. Abwehr bzw Reduzierung schädlicher Einwirkungen wie Nährstoffeimräge;
Vear'kleinerung des Wassereinxugsgebigteg und Ehtwässemng

(3) Der gegenwärtige Zustand ist in seiner Gesamtheit zu erhakeh und durch geeigneia
Bewirtschaftuhgsfomem Pflege- mal Enmickiungsmaßn'a‘hmegn zu verbessern

ä 4

Verbote

(1) Im Gasmüzzren Landsahaflsbes‘tandteit sind gemäß ä 28 Abs. 2 des Landesnatur-
schutzgese‘tzes MeckrenburgAiorpommem in dier Fassung der Bekanntmachung
vam .22. Oktober 2002 (9408!. M-v mm S. 1} sind die Beseitigung sowia äile

Handlungen verhüten, Sie zu einer Zerstörung, {Beschädigung oder Värändemng des

geschützten Landschaftsbestandteiles führen Können.

{2) |nsbesan<iene Es? es verboten:

t Bodänbestandteile abzubauen Aufschüfiungen! Auf— oder Abspülungen oder

Abgrabungen vmzunehmen oder in sonsäiger Weise die Oberflächengeslait
zu verändern;

13.] die Gewässer und Gl’äbüfl in ihrer Gestalt zu vsrändem, deren Ufer zu schä»
‚digen sowie die hydmiogissfien Verhältnisse durchGmndwassembsenkun—
gen oder Enuväs‘ssmngen zu verändern;



das Grund. und Oberflächenwasser zu vemnrelnigen 1m, durch Eintrag und
Einleitung von ungekiärlen ähwäss’em, Güläa, Pestiziden! Herblziden und
Wasserschadstoäan sowirefmngemlttel in die Gswässer;

Röhfichl— oner Schilfbeslände. Ufergahölzq Feldgshölze‘ Hecken, Gebüsche
oder Bäume zu rodsn oäer zußeschäölgen;

das Feuchtgebiet eine: imensivan Sand— und forstwirtschaftlichen Nutzung zu

untergiehen um: Erstaufforstungen durchzuführen, umzubrechen oder in an‘

dem: Nutzungsanen umzuwandeln;

l lntenswe Fisch: und} oder Wassergeflügelhalmng in und auf den Gewässern
sowie sonstige‘Kiainflerhalwng Im Feuchtgeöial zu betreiben:

wildlebende Fflanzen und Tiere zu beeinträchtigen {Hundefreilaum einzubrin-
gen, zu entnehmen bzw. au töten sowie 'Kullurpflanzen einzubringen;

Motorspm‘ und mlolormndellspon jeglicher All ‚zu betreiben:

‚ {zu lagerm zu stellen. zu campiaren odar Wohnwagen aufzustellen sowie Feu‘
er anzuzginden;

10x Müll, Eauschull, Schult, Steine und Abfälle jeglicher Art {auch Gartenabfälle)
zu lagern und abzulegem. oder das Gebiet aufandare Weise zu verunreini-

98h:

11. Leitungen Jeder Art zu verlegen Einfrledungen oder El’nzäunungen zu verlieh»
len sofern aie nicht dem Schutzzweck nach ä Z3 entsprechen;

12. bauliche Anlagen. auch/wenn sie keiner baurecblllchen Gafielwmigung ‚bedür-
fen, zu (ankamen:

13. Silaßen, Wege; Plätze jeder Art oder sonsflge Verkehrnfläcm‘n anzulegen;
3% mit Fahrzeugen aller An- außerhalbwn dafür vorgnsehenen‘Wegen und Plät-

zen zu patken ‘o’der zu fahren;

15. den Moorkompl‘ex zu betreten.

55

Zulässige Handlungen

m Unberührt von den Varianten nachä 4 fiebsälz 1 und 2 dieser Verordnung bleibsn:

1'. eine beim Enkraf‘ttreiendieser Verordnung genahmlgm eder‘rechlmäßig ale
geübte Nutzung 06er Befugnis in der bisherigen An und im bisherigen Um«
‚fang;

2. von der Linke?an Naturschutzbehörde veranlasste Übemachungsa. Scham,
Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen x;



3. die Erfüfiung hühsitlicfxer Aufgaben äurch Bund-323 Landes—‚und Kommunah
behördan oder vor: diesen Semmeln Beauftgagte im Rahmen der jeweiligen
Zuständigkeiien;

4A die Wa‘qung um: Instandhaiiung mm vorhandenen Ver— und Entsorgungsein-
richtungenl Straßen und Wegen:

54 das Aufst‘eüen eäer Anhängen von Naiurschuta und Hinweislafeln;

(2) Gleichfalis unberühn'von däesm Vermdnung bieiben Beschränkungen, Verbote und
Gebete nach dem {Bundesnaturschutzgesetz dem Landesmiursohutzgeaetz und
weiteren übergreifenden geseiäicifaen Regeiungen.‘

g 6

Ausnahmen und Befmiungen

{1) Aquntrag kann die Hansestadt Stralsund sie Untere Nafurschutzbehörde Ausnah.
man von den Verboten des ä 4 ‚äbsaiz 1 und 2 zuiassen. wenn die beabsichtige,
Hahdiung mit dem ächufzzweck nach Q 3 dieser Verordnung zu vereinbaren oder ei«
m3 Beeinträchtigung durch äuflage'n, Bedingungen oder Befristungen zu Vermeiden
ist,

(2) Von den Verboten des {3‘ 4 Äbgaiz 1 und 2 dieser Verordnung kann auf Antrag: bei der
Hansestadt Stralsunci ‚als umgese Naturschutzbehörde Safreiung gewährt Werden
wenn:

1‚ die Durchführung der Verachrift im Eänzeifali

a) zu einer nicht beabsichtigten Harte führen würde und däe AÜWQiÜIUH'
gen mit. den Beiangen des Naturschuäzes und der Landschafispflege
zu vereinbaren ist oder

b} zu einer Varschiecmerun‘g des Zustandes fies betroffenen Teiias von

Naäur und ‚Landschaftvführen würde Oder

2. übenviegende Gründe des Wohis der Ailgemeinheit die Befreiung erfordern.

{i 7'

Anxeigepflichtige Handiungen

(1’) Anzeigepflichtig sind folgende Handlungen:

’L die: waäemäiche Änderung von bauiichen Anlagen und Einfriedungem auch
wenn hier keine Baugenehmigung erfmderlich Ist;

2‘ erfordarliche Abgs'abvngen. Misehüfiungen AM» und Absgülungen, Auffüiw
imngen, Verdächtungen und sonätige Veränderungen von Boden zur Sicher—
steilung unxjAnhäbung des Wasserstancias

w die Neuaniagen van Gehöizg‘rupp‘en, Hecken und Baumremen sowie



4. die Durahführung von Veranstaitungen gegiiche‘r Ari m Natur und Landschaft,

(2) Vorhaben nach Absatz 1 sind der Unieren Naiurschußzbehörde unier Vorlage eines

Lageplanes und mit Aussage über Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen
schriftlich anzuzeigen. Mit der Maßnahme darf frühestens s’echs Wochen. nach Ein-

gang der Anzeige bei «rier Unteren Naiurschutzbehörde begonnen werden, sofern die

Maßnahme nicht untarsagt wird.

{3) Die Untere Naturschutzbehörde kann die Maßnahme untersagen! wenn die Maß?

nahme dem Schuizzweck» nach 53 widerspricht und die Eseinirächtigung des

sciwutazwecke‘s nicht» räumt; Auflagen. Bedingungen oder andere Nebenbestimmun-
gen abgewendet oder auf eine veriretbare Zeitdauer begrenzt werden kann.

ä 8

Oränungswidrigkeiten

('E) Ürdnungswidrig im Sinne des, g ßs‘Absaiz 1' und 2 des Landesnaturscfiutzgesetzes
Mecklenburgworpommem in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober
2002 {GVOBL MM 2003, S, 1) handem war vorsätziich oder fahfiässig gegen 5 4 Ab;

satz '3 oder gegen ein Varbot des {ä 4 Absaiz 2 dieser Verordnung verstößt; ‚sofern

nicht eine Ausnahme gemäß 5 5 oder eine Befreiung nach 5 6 erteilt wurde.

{2) Ebensc handeet ordnungswidrig, wer ohne vorherige Anzeige, oder vor Ablauf der in

5 7 genannten Frist oder nach Untersagung durch die Untere Naturschutzbehörde

eine ahzeigepfiichtige Handlung nach {5, 1? vornimmt.

(3) Ordnungswirärigkeilen können gemäß {570 des Landasnaturschuizgeseizes Meckw

lenbwgnvrarmmmem in der Fassung der nganmmaohung vom 22. Oktober 2002

(GVOBI, MuV'ZOOEy, S. i) mit einer Geldbuße bis zu 100800 Euro (Einbunderttaw
send Eure} Qeähndei, soweit die Zuwiderhamaung nicäxt nach anderen Rechtsvon

schriften mit Strafe bedroht ist

ä 9

imeber‘eten, AußenKraft’Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekänmmachung in Kraft.

Aniagen;

i Übarsichtskarte 1 7 10‘090

2

3

Abgrenzungskane M 1 z 10.800

Abgrenzung. flurstücksgenäu M i : 5.000



Übersichts‘karxe

Anlage "X zur Vemrdnung über den GesohüxzäenLandschaftsbeszandtei!
„Feuchtgebiet Langendorfer Bruch"
in der Hansestadt Patralsund

UÜH’I

Auszug ausdm TK 10, Darsxeliung M 1 : 13.606



Abgrenzungs‘lwne

Anlage 2 zur Verordnung über den geschätzten Landschaftshesiandleii
„Feuchtgebiet Langendox’fer Bruch“
in der Hansestadt äiraISund

VON

Auszug aus der TK 10, Gammlfung Iv‘s 1 r 10‘006
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Abgrenzung, flurstücksgenau
Aniage 3 zur Verordnungnber den Geschützten Lamismaitsbesiandieä
„Feuchtgebiet Langendorier Bruch"
In der Hamwadt 51388151353
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3; ‚med’. ‘A ‚#1155.

verordnung üäer das Landschaftsschui‘zgebiet „Feuchtgebiet Andershofer und

Voigdehäger Teiche“‘in der Hansesmöt Stralsund

5 1

Festsetzung zum Landschafisscüuizgehiet

(1) Das Feuchtgebiet Anderahofer und Voigdehägar Teiche'am Südasir‘and der Hanse-

stadt Säraisund wird‘als Landschafisächutzgebietfestgesetzt.

(2) Das Landschaftsschutzgebiet befindet sich auf Fiächen der Gemeinde Hansestadt

Strai‘suhd mit den Gemarkungen Straisundl Fiur 43, Andersho’f! Fiur 1 und Voigde»

hagen/ Flur *1,

(3) [Das Landächafisschu’rzgebiet wird unter tief Bezeichnung „Feuchtgebiek Anderem-

far und Vcigdeh‘äger Teiche? im Verzeichnis der Landschaftsschutzgebiete bei der

Hansestadt ätralsund als Untere Naturschutzbehörde geführt.

132

X v‘ Geltungsäereich
(‚'77

„ «w;

{1'} Das *Landschafisschuiggäbiet ‚Feuchtgebiet «Anäarshoier und voigdehäger Teiche"

ist mm 5,033 Hektarkd‘mß. Die örtiäche Lager des Landseiwafissdhütmebietes erglbt’

sich aus der ais Aniag‘ä zu dieser Verordnung häigefügten Überäichtskarte (iopogra-

phischev Kananauaschmn) im Maßskab 1 t 60.0004 in fii‘essr wurde das Landschafts«

schutzgebi‘at mit einer schwarzen, durchgezoganen Linie gekannzeichnai. Die zum

Gebiet gehörende Seite ist gegengestrjchest
g ‚ß C ‘; ‚1 x

(2) Dia maßgabiichen Grenzen des Länägghafissähutzgebiatßs sind in Abgrenzungakarv

{an im MaßStab 1 1 10.000 fiestgeiegt; in diesen wurde däß— Landsbhaftaschutzgebäet

mit einer schwarzen, ‚durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Die zum Gebiet gehf}

rende Seite wurde gegengeäiricheit. Die Abgrenzungskanen'sowie die Karten mit der

fiurstücksgenauen Abgrenzung smd Bestandteii der Verordnung und Warden bei der

Hansestadf Straisundr Untere Naturschutzbehörde archivmäßig verwahrt. Die Ver-

ordnung; Kann bei der genänmen Siellewährenä der Däensismnden“ eingesehen wer-

den.

(3} Das Landschaflsschutzgebfetwird am *Wesenixichen wie folgt begrenzt

Im Norden durch die Frankensiedimg {Frankanvorsiadt}

Im Osten verläuft die Grenze Westtich des Ortes Andersth bzw. emiang der Acker:

kante sowie des Landwegas vonVoEgdehagen nach Zitäerpemirxgßhagen.

{m Süden durch die Onsum‘g’ehnngsstraße {B 195i Q6) bzw. die Gemeindegrenze der

Stadt Straisund.

Im Westen durch die Onsßage Voigdehagen bzw durch die Kante der an die Niede-

rung anschiireßenden Äcker.

TOP Ö  4.2TOP Ö  4.2



(4) Von den Bestimmungen dieser Verordnung ‚ausgenommen sind die ‚in den Kamen

ausgegrenz’ien Oräe und Oästsiie,

(5) Die van den ’sn den Kafien dargesteizten Gmnz’iinien abgedeckten Flächenteile sind

nicht Bestandteii des Landscäxafisschutzgebietes. Soweit die-Grenzaiehung Siraßan.

Wegen oder Schienenwegen fosgt‘ gehören diese nicht zum Landschaüsschut’zge-

biei.

(6) Das Landschafläschutzgebiat wird durch namtiiche Schiider gekennzaichnet.

ä 3

Schaugegenstand und Schutzweck

(1) Das Landschaftsschutzgebiet ‘Feuchigebiet Andershofer und Volgdehäger Teiche“

diani der ahaltung um {59m ‚Schutz der vermomen. rinnenar’sigen‘ landschaftiich

reizvollen Niederung (Schmelzwaaserrinne) mit den, drei natumahen. eutrophan

Flammen am Südastrand der Hansestadt Stralsund Wesenfliei’: dabei ‚sind die Er»

haitung der Vielfalt‚ Eigenad oder Schönheit dieser Landschaft sowie der Sicherung

und Wiederharsteflung der Funktionsfähigkeü des Naturhaushaltea. Die Seen sinü

2J? um simkiurreichen Verkandungssäumen umgeben, die als Röhfichte und Seg-
genriecie unterschiedßcher Ausprägung, t'fochstaudenfiuren feuchter MOQP und

Sumpfstandorte Sowie Weidangebüsche ausgeprägt sind. Kieinflächiger treten auch

Torfmnosfieggenfiede {sowie Gehöiz—I Gebüsch-Stamm der SaLsersZwäschenmonre

auf. Dieser Ökolügisch hochwertige, außemrdentiichstrukturmiche und landschaftix‘ch

raizvotler Biatopkomplex bildet die Grundiage für cien Landschaftsschutz wia auch die

Vorraugaetzung fü; eine tandsmafisgebundene Erholung. Gas Landschaftsschutzge;

bist gilt gieichzeiiig a1: Naherhölungsgabiet für die Hansestadt Sfraisunm

(2); Mii dar Einrichtung des Schuizgabietes werden vnr allem feigenda Ziehe verfügt:

1. Ethaitung und Verbesserung der Funktionstüchtigkeit des Naturhaushalles;

von zentrales” Bedeuan ist hierbai die Sicherst‘eiimg des Torfwachsmms im

‚Bereich de; Maomiederung anwie in d‘e‘r Veriandungszone der Vßigdebägar

Teiche

2. Erhait der Grundwasserquamität umä "qualätäi ‘afs‘unbedingte Vorausaeizung

für die Trinkwasserversorgung der Hansestadt Siralsund

.3. Erhalt der natumahe'n Vegeiation des Niedermoores sowie km Veriandungs—

beie‘zch Eier Teiche und Ehtwickiung einer na'mmahen Moowegeiatäon auf bis-

lang entwässert'en Rächer:

4, Bewahrung und Verbesserung der Lebensbedingungen für seltene und be«

standsbedmhie ’l'ierarten; dies betriffi insbesondere Arten der Gewässer und

Fauchtgeöiete
'

5, Erhalt des traditicn‘elt gewachjsenen Landschafisbildes. besonders in Verbin-

dung mit dem kuläu’r‘histanscb wertvoiien' Dofiensemble v’on voigdehagzm an»

wie



B. Abwehr schwächer Einwirkungen wie Bebauung. Entwässerung, Nährstoffw

einimg

(3) Der gegenwä‘nigs Zustand ist in seiner Gesamtheit zu erhalten und durch geeignete

BewirtschaMngra-formen. Pflega— und‘Emwlckiungsmaßnahmgn ‚zu Verbessern

(4) Für die langfristige Entwiokiung des Gebietes sagte ein Pfäege- und Entwickiungsdan

aulfgesieäit werden.
‘

M '

5 4

Verbote

(1) im. Landachsfisschutzgfibäei sind gemäß 523 Abs. 2, des Landeshaiurschutzgesetv

zas Mecklenburgworpommem in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 0m»

her 2602 (GVOBL MAI 2903. S. 1) alle Handlungen verboten, däe den Charakter des

Gebietes varändem können oder ciem üäsohdereh Schutzzweck nach g. 3 zuwideru

taufen; insbesondete wenn sie den Naturhaushaä schädägen {ader das Landschafts-

bild varunstatten können;

(2) Insbesondere ist es verboten:

1. Esodenbes’zandteiie abzubauen, Aufschütiungen, Mf— oder Abspülungen ader

Abgmbungen wegnehmen oder In sanaiiger Weiae die Oberflächengestait

zu verändern;

2‚ die Teiche und Wasserzw und -abiäufe in, ihrer Gestalt zu verändern. deren

Ufer zu sobäcgigen sowie (Sie i'aydroiogischen Verhäitnisse durch Grundwa-

serabsenlcungen oder Emwäss‘erungen zu verändern;

3. das Grund- und Oberflächenwasser zu vemnminigen ua, durch Eintrag und

Einleitung van ungekiänen Abwässern, ‘Güfla, Pasiixideni Herbiziden und

Wassemchafis’mfien sowie Düngemittel in (sie Teäche undGräben;

4. Röhricht» oder ‚Schitfbestände‚ Ufergehölm Fewgeh‘öäza Heäken, Einmä’

bäume ende: Baumeith zu rodenoöerzu ‚beschädigen;

5‘ des Niedermoorgebief eäner intensiven kann}, und ‘forsmiüschafilichen Nutzung

“zu untemiehen und Erstaufforsänngen durchzuführen, Üauergrünianzs umzu-

brechen oder in andere Nutzungaacten umzuwandetn;

6', Intensive Fischw und! oder Wassergeflügethaätung in und auf den Gewässern “Ä “ 'Ä “

zu betreiben;

7‘ wiiciiebende Pflanzen unä Tiere z‘u beeinträchtigen {Hundefrefiam einzubrin-

gen, zu entnehmen bzw. zu töten

8. Motorsport und Metermofleft‘spor!jegiicher Ar! zu befreiben;

94 zu iagem zu zenenx‘WGhnwagen a’ufzustefien sowie Feuer anäuzünden;

1B, Mül!‘ Bauschutt Schuifi. Steine und Abfätle jegficner Km zu iägem und abzuiav

gern, .oder das GebEei‘raui andere Weise zu verunreinigen;



11, Blid— odef schriftlafeln aufzustetäen Gelee: anzubyinge‘n;

t2. Leitungen jeder Art zu verlegen Einfäedungen oder Einzäummgen zu errich-

ten;

13. bauliche. Anlagah, auch mm sie keiner baureclxtilchen Genehmigung bedür—

fen. zu errichten:

l4. Straßenx Wege, Ptätha jeder Art oder sonstige Verkehrsflächen anzulegen:

'16. mit Fahrzeugen alter All au‘ßerhalb’von dafür vorgesehenen Wegen und Plät—

zen zu parken ader zu fahren,’soweit dies nicht der bisher pmktäziarlen lanöw

wirtschaftlichen Nutzung sowie der Pflege und Entwicklung «des Gebietes

dient;

16‘ außerhalb von d'ath vorgesehenen und auägewieaenen Rellwegen zu retten

oder mit Kutschen zu fahren,

5 5

Zulässige Handlungen

(l) Unberührt von denVerboten nach 5; 4 Absatz 1 Und 2 dieser Verordnung bleiben:

'1.

2‘

74

die mrcinungsgemäße Ausübung das Landwirtschaft unter Beachtung das ‚f; 4

La‘ncleänaturschulzgesetz Mecklenbufg«Vnrpon3merh vom 22. Oktobel' 2002

(GVOBL M—V 2903, S l} in der jeweila geltenden Faasung:

‚die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdrechts [m Sinne das ä 1 des Bun- <

‘desjagdgesetz vom 22. März: 262630 (GVOBL MLVS‘ 126) in der jeweils gelten»
den Fasaung;

etne beim Inkrafttreten dieser Verordnung genehmng oder rechtmäßlg aus‚

geübte: Nutzung oder Betugnis: in der bisherigen Art und im bisherigen Um«

fang;

arfcrderliche Maßnahmen zur Gewässerunterhalmm für Gewässer ll. 0m

nung durch die Unterhaltspflichtigen oder von diesen Beauftragten auf der

Grundlage das Wassergeselzes des Lanctes Mecklenburg-Vorpmmmeän vom

30.11.1992 in, derjewe’lls geltenöan Faswltg :

die Erfüllung haheiättc‘her Aufgaben durch Bundesn Landes- und Kommunal-

behördan oder von dieser} Sehötden Beauümgte im Rahmen der jeweiligen

Zuständigkeiten;

die Wartung und instandhattung van vorhandenen Ver- und Entsotgungenalnw

nchtung’en, Gleisanlagen; «Straßen und Wegen;

das Aufstellen oder Änbringen von Naturgemäß und ‘Hinweislafalm

(2) Gleichfalls unberührt von dieser Vereidnung bleiben Beschränkungen Verbote und

Gebote nach dem Bundesnaturschutzgesetz, cieml Lendesnal‘msshutzgeselz und

weiteren Übesgreäen‘cten gesetzlichen Regelungen,

7—"; .m . ‚n;



.5 6

Ausnahmen und Befreiungen

(T) Auf Antrag kann die Hansestadt Straisund ais UntereNazurschmzbehöräe Ausnah-

men van den Verboten (199%} 4 äösatz ’2 und 2 zulassen, wenn die beabsicmigte

Handlung mit dem Schutzzweck— nach ä 3-diessf Verordnung zu vereinbaren oder ai-

ns: Beeinträchtigung durch Auflagen‚ Bedingungen oder Befrfstungen zu vermeiden

im,

(2) Von den Varianten des g 4 Absatz 1 und 2 dieser Verordnung Kann auf Antrag bei der

Hansestadt SQralsund als Untere Natursnhutzbehörde Befreiung gewährt werden.

wenn:

1. die Durchfühmng derVorschrift im ginzeifaäl

a) zu einer ‚nicht beaösicmigten Härm führen würde und die Abwaichunr

gen mit den Belangen des Naiursshurzesfuhd der Landschaflspflege

zu vereinbaren ist oder

b) zur einer Verschiech‘temng des Zustandes des betroffenen Teiles von

Natur und Landschaft führen würde odrär

2. überwiegende Gründe des Wohrs der Attgemainheitdie Befreiung erfordern.

ä 7

Anzeigepflichüge Handiungen

‚(‘i) Anzeigepflichtig sindfoigende Handlungen: ’a Y ‘m au
4

1V die wesentliche‘ Änderung vor} beglichen Anlagen und Einfriecäupgan, auch?

wenn hier keine Baugenehmigungrerfcrderlich im;

24 das Errächten von Angelstegen, Bootstiegepläizen o. är in naturverirägücfiär
Weige:

3‘ erforderliche. Abgrabungen, Aufschüzmngen, Auf; und Abspülungen, Auffüä»

iungen. Verdichiungen und sonstige Veränderungen von Boden zur Sinnen

steliung des Wasserstandes

4. die Neuaniagen von Gehölzgruppen. Hecken um} Baumreihen snwie

5, die Durchführung von Veranstaitungen jeglicher Art in Natur und Landschaft,

(2) Vorhaben nach Absata 1 sind am Unterer: Naturschmzbehöme unter Vorlage eines:

Lageplanes um} rm‘rt Ausgangs über am und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen

schriftlich anzuzeigen. Mit der Maßnahme darf frühestens, sechs Wochen nach Ein,

gang der Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde begonnsn werden, sofern die

Maßnahme ‚nichk untersagi wircf.



(3)

(1)

(3)

(3)

Üie Untere Naiurschpvzbahörde kann die Maßnahme untersagen, wenn die Maß-

nahme dem Schutzzweck nach 53 widerspricht _uixd die Beeinträchügung des

Schutzzweckes nicht durch Auflagen Bedingungen oder—andere Nebenbestimmuna

g‘en abgewendet oder.an eine vertretbare Zeitdauer begrenzt w’erdenkkann.

g 8

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des ä 69 Absaäz ‘i und 2 des Landesüaturischutz’gesetzes

Mecklenbwgfiogpommem in der Fassung der Bekanntmachung vom 22‘ Ok‘mber

2002 {GVOEL M—V 2003, S. 1) handeit? wer Vomätziich'oder fahclässig gegen 5 4 Ab-

satz ’1 oder gegen eän Verbot das 54 Absatz 2 dieser Verordnung verstößt. sofern

nicht atme Ausnahme gemäß ä 5 oder eine Befreiung nach g 8 arteiät wurde.

Ebenso handelt erdnungswidüg, wer Ohm; vorherige Anzeige. oder vor Ablauf der in

5 7 genanntan Frist oder‘ nach Untersagung durch die Untere Naäurscnutzbehörde

eine anzeigepflichtige Handlung nach g ? vornimmt,

Ordnungswidrigkeiten können gemäß 5 '50 das Landesnamrschutzgese‘czes Mach

lenburgA/orpomme’m in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2002

(GVOSI. M—V 2003‘ S. 1) mit einer Geeldiauße bis zu 100.000 Euro (Einhund‘erttaw
send 15mm) geahndet, soweäi die Zuwidemandiung rächt nach anderen Rechtßv‘op
schnften mit Sirafe bedroht im

5 9

innKrafthmtam ‚Außerwfiraftv‘äreten

Diese Verordnung triXt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlagen:

1

2

3

Übersichtskartem 1 : 50.000

Abgrenzungskarfe M 1 ‚z 10.900

Abgrenzung. flur‘äücksgenaum 1 : 508C!



Übersichtskarte

Anlage 1 zur Verordnung über das Landschaäsachngebles
„Feuchtgebiet Andershcfc‘r mei Voigdehäger Teiche"
in der Hansestadl Sttaisund

vom

Auszug aus der TK 50, Darazeliurng 7 :50.ÜOO

‚



9 «Mr: 2 „344%

Verordnung Über das, Landschaftsschutzgebiet „Teichgebief Wiesenmopr“ in

der Hansestadt Straisun'd

ä. 6

Festsetzung zbmntandschaftsschumgebiet

(1) Das Teichgebäet Wiesehmaor am süaiichen Stadirand der Hansestadt 'Stralsund.

südösilich dar Tribseer Siediung (Tribäeer Vorst'adä). wird 21:3 Landschafisschutzgen

biat festgesetzt.

(2) Das Landschaftsschutzgehiet befinth sich ‚auf Fiäohen der Gemeinde Hansestadt

ätnalsund mit den Gämarkungen .Siralsundl Fiur 44. 51 52.

(3) Das Lancisohaftsschuägebiet wird unter der Bezeicnnung „Teichgebiet Wiesen.

rrumrß im Verzeichnis der Landscha’fisschuagebiete bei der Hansestadt Stralsund

als Unlare Naturschutzbehörde geführt

5 2

Geltungsbereich

(51) Das Landschaftsschutzgebiet ‚ffeichgebiet Wiesenmmr” ist etwa 54 Hektar groß. Die

öm'zche Lage des Landachafisschutzgebiema ergibt sich aus der ais Anisge zu dieser

Verordnung beigefüan Übersichtskarte (topographische: Kartenausschniti) im

Maßstab 1 z 10.096. in dieser wurde das Landschaftsächutzgebie’: mit einer schwar-

zen, durchgezogenen Linie, gekennzeichnet. Die zum Gebia’t gehörende Seite ist ga-

gengeairirzhelä

(2) Die maßgehl‘xchen Grenzen des Landschaüsschutzgehietes sind in Abgran‘zungskar«
fen im Maßstab 1 : 10.80€} festgelegt. in öiesen wuröe das Landschafisschulzgebietr

mif einer schwarzen, durchgezoganen Linie gekennzeichnet. Die zum Gebiet gehö«

rende Seitewurde geganges'trichelt. Die Abgrenzungskarten sowie die Karten‘mit der

flurstücksgenauen Abgrenzung der 'Oristeiia sind Bestandteiä der Verordnung und

werden bei" Lief Hansestadt Sireisunci, Unseres Naturschutzbehörde archivmäßig verw

warm. Die Verordnung kann bei der genannten Sigma während ä‘er Disnatsiun‘den

eingesehen werden

(3) Das Landschaftsschuizgebiet wird im Wesentlichen wie foigt begrenzt:

im Ncrden durch die bestahec‘xde sowie Esünftige Bebauung im Bereich des meinen

Wiegenweges und des Heuweges‘
im Osten verääuit die Grenze entiang de! Kiemgartenaniage (Trlbseer Wiesen) und

der Sttaße ‚Am hohen. Graben’;

Im Süden dui'ch die Ringstfaße „Am Umspan11werk’‚
I‘m Westen durch die Pflanzstreiien des Kiemen Wiesenwegea

(4} Von den Bestimmungen dieser Verordnung ausgencmmen sind die in den Karten

ausgegrenzten bebauten Beraiphe.



(5} Die von den in den Kader} dargesieilten Grenzlinien abgedeckten Flächenleile sind

nicht Bestandteil des .Landschaftsschutzgebieies. Saurer: die 'Grenzziehung Slraßenl

Wegen oder Schienenwegen folgt, g‘eäören diese nichtzum ‚Landschafisschulzge.
bisxr

'

{6} Das Landschaftsschutzgebleä wirdldurch amäiiche Schilder gekennzeichnet.

ä 3

Schulzgegenstanö und Schirmen}:

(1) Das Landschafmachuäzgebier „Teichgebieä Meseamoor" dient der Erhaltung und

dem Schulz der strukturreicnenr rinnenarfigen Niederung (Schmelmasserrinm) mit

den zwei im südöstlichen Teil des Biotopkompiexes gelegenen; künstlich angelegten
Gewässern (Abselzleinhe der ehemaligen Zuckerfabrix} in der Trlbseer Vorstadt der

Hansestadt Stralsund. Deren ungestörte _Eniw‘scklung hat in den vergangenen Jahn

zehnten zur Herausbildung naäumaher Verlanöungsstmkiuren ‚geführt. Neben den

ehemaligen Absetzieichen‘ die den Charakter eulmpher Flachseen aufweisen iät Uer

Biotopkamplax durch weitere. ‚3.11 Elark verlandete Sllllgewä‘sser, ausgedehnte 85h»

räume. Seggenriede und Feuchtgebüsrzhe charakterisiert. Wesentliches Ziel isldia

Erhaltung der Vielfalt, Eigenart oder achönhail dieser Landschäfi sowie der Siche-

rung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit das»Naturhaushalles. Dieser ökc»

logisch nachwertige. außerorrientüch siruklurreicl’re um: landschafrääoh reizvollerBinv

lopkomplex bildet die Grundlage für den Landschaftsschutz wie auch die ‘v‘ornausselw

zum für eine Iandschafrsgebundena Erholung, Das Lanäschafä’sschumgeblei gilt

gleichzeitig als Naherholungsgebiet für die Hansesra‘dt Stral‘sund. Es ist leilweiae

durch öffentlicha Wege erschl‘ossnn.

(2} Mit der Einrichtung des Schulzgebietes werden var allem folgenda Ziele vertagt

l. Erhaltung und Verbesserung der Funktionstüchtigkeit: des Naturl‘nausttältes;

‚van zentraler Bedeutung ist hierbeidia Sichtanatellung des To‘rfwachstums im

‘WieserlIMOOr sowie im Verlandungsäeraich der Absgtzfeiche

2. Erhaltung und Entwicklung der natumanen Vegetation des Wiegenm'oores

und der Abseilieiclxe

3. Bewahrüng und Verbesserung der Lebensbedingangen für seltener und he-

stanäsbedrohte Tierarten; dies betrifft insbesondere Arten der GeWäaser und

Feuchtgebiete

4,. Abwehr schädlicher Einwirkungen wie Beäauung. Entwääserung

{3) Der gegenwänige Zusäanri Es: in seiner Gesamtheli zu erhalten und durch geeignete

Bewlrischafwngsformen; Pflege» .u‘nci Entwicklungsmaßnahmen zu verbessern.

(4} Für die langfristige Entwicklung des Gebietss kann ein Pflege— und äntwlcklungsplan

aufgestellt werden.



ä 4

Variante

(1) im Landschafisscbuizgebiet sind gemäß i5 23 Abs. 2 des Landesnaturschutzgeseä»
zeS Meckäenbu'rgäomcmm‘em in der Fassung der Bekannmachunngom 22; ‚0km:

bar 2002 ((331081? MAI 2003, S‚ 1) aile Handäungen verboten, die den Charakäer des

Gebietes uevändem können oder dem besonderen Schutzzwack nach 5 3 zuwider—

Jaufen, insbesondere wenn sie den Natnrhaushalt schädigen ade; das Landschafts-

bild verunsiallen können.

(2) immeaondere ist es verboten:

1,

151

’H.

12.

1*‘3.

’14.

Boüenbestandteile abzubauen. Aufschüitungem Aqf— oder Abspüiungen cder

Abgrabungen vorzunehmm oder in sonstiger Weisa die Oberflächengestaät
zu verändern;

riie Teiche Lind Wasserzu‘ und .abläufe in ährär Gestalt zu verändern. deren
Ufer zu schädigen sowie die hydroiogischen Verhäitni‘sse durch Grundwas-

serabse‘nkungen Oder Entwässem'ngen zu verändern;

das Grund- und Oberfiäche‘nwasaer zu verudreinigen ula. dumm Eintrag und

Einleitung von ungekiärten Abwässern Güiäe‘ 'Pesiizigi’anl Herbiz’lden und

Wassgrschadswfian sowie Düngemittel in die Teicheundreräben;

Röhrichte oder 5:3c:lüiifi'mfästänciex Uferg’ehölze, Feidgehöizes Masken. Einzel»

bäume (wer Baumrathen zu finden oder zu beschädigen,

das GebEet einer intansiven land— und forstwirt‘schafflichen Nutzung zu unter»

ziehen und Erstaufforstungen durchzuführen, Dauergrüniand umzubreoh‘en

odarin andere Nutzungsaflen Lsmzuwancietn:

intensive Fisch» und} oder Wassergeflügeihaflung in und auf den Gewässern

zu betreiben;

wiidlebende Pflanzen und Tiere zu beeirx‘trächtig‘gn (Hundefreilauf), einzubrinw

gern zu entnehmen bzw. zu töten

Motorsport und Motemodeilgpöri jegficher Art zu bekamen;

zu iagem, zu zelten, Wohnwagen aufzustelien sowie Feuer anzuzünden;

Mm}, Bauschutt Schutt, Steine um} Abfälle jeglicher Art zu 1399m “und ‘abzulan

gern, oder das Gebiet aufancier’e Weise zu verunreinigen;

Biid- oder Schrifttafein aufzustellen oder anzubringen;

Leitungen geder‘ Arthu versagen, Einfriedungen oder Einzäunungen zu errich-

ten;
'

bauäiche Anäagan‘ auch wenn sie keiner baurechflichen Ganehmfgung bedür.

fen, zu stimmen;

Straßenx Wege. Pläiäe jeder Abt ode’r sonstigekefkehysflächen anzulegen:



16‘ mit Fahmeugen ailer Art außemaih van dafürvorgesahenen Wegen und Plät-
zen zu parken (wer zu fahren;

164 außerhaib _von dafür vorgesehenen und ausgewiesenen Reimgen zu feigen
oder mit Kuischen zu fahren.

ä 5

Zuiäsaige Handiungen

(1} Unberührt von man Verbaten nach ä 4 Absatz 1 und2 öieser Verordnung bleiben:

1. eine [3mm inkrafltreters dieser Verordnung genehmigte oder rechtmäßig aus-

geübte Nutzung oder Befugnis in der bisherigen Art und im bisherigen Um—

fang;

2, erforderliche Maßnahmen zur Gewässemnterhaitung für Gewässer _Il‚ 0rd-

nung durch die Unterhanspflichfigen oder von dieser: Beaufiragien auf de;

Grundiege, des WSSSQI'QQSGYZOS des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom

30.1 1,1992 ‘m derjeweiis gekemdsn Fassung ;

3, die Erfüilung hoheitliciver Aufgaben durch Eundas«‚ Landes» und Kommunal.

bekämen ader von diesem Behörden Beauftragte ‚im Rahmen der ]E:Weäligen

Zuständigkeiten;

4. die Wanung und instandhaltung vanworhandenen Vier“- und Entsorgungsein-

richtungeq, Straßen und Wagen:

5. das Aufsäeilen oder Anbringen von Naturschutz» und Hinweisiafeln;

(2) Gleichfalts uhberührt von dieser Verordngng weißen Beschränkungen, Värbote und

Gebete nach dem Bundesgaiwsehutzgesetz, dem Landesnammchutzgeseta und

weiteren übergreifenden gesetziichen Regetungen

g 6

Ausnahmen und Befreiungen

(1) Auf Antrag kann dse Hansestadt Straisund als Untere Naturschutzbehörde Auanaha

man Von den Verhoian des 54 Absatz *1 und 12‘ 245235533, wann die beabaichflgm

Handlung mii dem Schuizz‘wack nach 53 dieser'Verordnung zu Vereinbaren oder ei-

ne Beeinflräcmigung durch Auflagen. Bedingungen Lade; Befristunger: zu. vermeiden

ist.

(2) Von cfen Verboten «fies g 4’Absatz‘1 um! 2 diemr‘Verordhuflg kann ‚auf Antrag bei der

Hansestadt Stralsund ‚aäs Unierä Naturschutzbehörde Befreiung gewähri werden,

wenn:

1‚ die Durchführung der Vorschrift im Eidzeifait



a) zu einer ninht beabsichtigten Härte {Wären wücöe: und die Abweichun’

gen mit .den‘Beiangen des Naturschutzes und derrLandsohaftspflege
zu vereinbaren ist ade:

b) zu einerwerschlechtemng des Zustandes des beimffiznen Teiles von

Natur und Landschaft führen Würde oder

2. übenN’iagenda Gründu des Wohis der Ailgemeinheit die Befreiung erfurdem‘

5 I?

Anzeigepflichtige Räumungen

(1) Anzeigepflichtig sind feigende Handfungen:

1. dia— Wesentliche Änäerung van baulichen: Antag’en und Einfrisdun'gan‘ auch

wenn hier keine Baugenehmigung etfordertibh im:

2. arfnrdertict’xe Abgrebungsn, ‚Aufschüttungen, Auf. und Abspütunge‘n, Auffütw

Iungen, Verdichtungen und sonstige Veränderungen von, Boden zur Stehen

stezlungä‘es Wa‘asatständes oder der Gestaitung von Uferhabitaten

3. die Neuanlagenvon'Gehötzgmppen, Hecken und Baumreähen Sowie

4( die Durchführung von Veranstaltungen jegticher Art in Natur und Landschaft

(2) Vorhaben nach Absatz 1 sind Gier Unteren Naturschutzbehörde unter Vorlage eines

Lageplanes und mit Aussage über Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen

schrifttich anzuzeigen. Mit der Maßnahme darf frühestens sechs Wachen nach Ein-

g‘ang der Anzeigg bei der Unteren Naturschutzbehörde begonnen werden. *sofarn'die

Maßnahme: nicht untersagt wird

(13) Die Untere Naturschutzbehörde kann die Maßnahme untersagen, wenn die Maß»

‚nahma uem Schutzzweck nach {33 widerspricht und (Sie? Beeinträchtigung des

Schutzzweckes nicht durch Auflagen: Bedingungen oder andere Nebenbestimmuw

gan abgewendet Ode: auf eme vertmtbare Zeitdauer begrenzt warden kann.

g a

Otdnungswidrigkeiten

(t) Ordnungswidrig im Sinne des {ä 69 Absata 1 und 2 des Landesnatuu‘schutzgesatzes

Mecktenbur‘g-Vorpommem in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober

2602 (GVOBI. M-V2603. 8. 1} handelt, Wervorsätziich ade: fatmässig gegen ä 4 Ab-

satz 1 oder gegen ein Verbot das ä 4 Absatz 2 dieser Verordnungflra‘rstößn sdfem

nicht eine Ausnahme gemäß Q5 euer eine Befreiung nach 5 6 erteilt wurde.

(2) Ebenso handelt ordnungswiwigt We: Uhnswvorherige Anzeige. oder war Abäan der “In

5 7 gänannten Frist oder nach Uhtei's'agung öurch die Untere Naturschutzbehörde

eine anzeigepftichtige Bandiung nach 5 ’r‘ vornimmt.



(3). Qrdnungswidrigkeiien können. gemäßg m des ‘Landesnatursnhnizgesetzas Mank-

‘anöurg-Vmpom‘mem 5m der“ Fassung der Bekanntmachuäg vom 22, Oktober 2002

(GVOBI. MM 2003‚ S, 1} mit einer Geldbuße bis zu 100,000 Euro {Einhunciemaua
s‘enci Euro) geahndet. sawei! die: Zuwiderhandlung nicht nach anderen Rechisvorw

schafften mü Strafe bedrohi ist.

5; 9

IanraftJreten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Aniagen:

1 Übetsichtskafie M 1 : 10.000

2‘ Abgrenzungskane M ä : 10.009.

3 Abgrenzung,'Rurstücksgenau M 1 : 5‘000



Übersichtskarte

Aniage 1 zur Verordnung über das Landschaftssmuizgeniat
„Teichgebiez Wiesenmncr"

'tn der Hansestadt Slraisund

vom

Auszug aus max-W: 10. Üarstenung M 1 : 10.000

' Säwggg ä

"m.
‘ T © LAiV. Kartengrundlage: Wiedergabe mit Genehmigung Nr.— 384‘me?



Ahgrenzungskana

Aniagca 2 zur Verarmung über Gas Landscrtafisscmtzgebiei
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